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Iſt eine Artskranlenlaſſe welche gemäß § 28 des

Kr. ⸗Verſ. ⸗Geſ . an ein ausgeſchiedenes Kaſſenmitglied
Krankengeld geleiſtet hat, für den Fall des Todes auch

zur Zahlung de5 Sterbegeldes verpflichtet ?
§SS§ 20 und 28 Kranken - Verſicherungs - Geſetz .

Nach § 28 des Krankenverſicherungsgeſetzes haben
Perſonen , welche infolge Erwerbsloſigkeit aus der Kran⸗

kenkaſſe ausſcheiden , auch in denjenigen Unterſtützungs⸗
fällen noch nach dem Austritt aus der Kaſſenmitglied⸗
ſchaft Anſpruch auf die geſetzlichen Mindeſtleiſtungen der

Kaſſe , welche während der Erwerbsloſigkeit und innerhalb
eines Zeitraumes von 3 Wochen nach dem Ausſcheiden
aus der Kaſſe eintreten , wenn der zu Unterſtützende vor

ſeinem Ausſcheiden mindeſtens 3 Wochen ununterbrochen
einer auf Grund des Geſetzes errichteten Krankenkaſſe
angehört hat .

Hiernach iſt Nichtmitgliedern dieſer Art im Falle
einer Krankheit das Krankengeld im geſetzlichen
Mindeſtmaß , d. h. alſo auf die Dauer von 13 Wochen ,
zu gewähren . Soweit iſt die Unterſtützungspflicht der

Ortskrankenkaſſe unbeſtritten . Nur hinſichtlich der Frage ,
ob die Kaſſe auch verpflichtet iſt , für den Fall des Todes

das Sterbegeld zu bezahlen , teilen ſich die Anſichten
nach zwei Richtungen .

Die eine Meinung (die auch durch Woedke vertreten

iſt ) geht dahin , daß , wenn der Tod innerhalb der Dauer

der Krankenunterſtützung eingetreten iſt , auch das Sterbe⸗

geld zu bezahlen ſei, da in ſolchem Falle ein Anſpruch
auf die geſetzlichen Mindeſtleiſtungen der Kaſſe
beſteht . Zu den letzteren gehört nach § 20 Ziff . 3 Kr . ⸗

Verſ . ⸗Geſ. auch das Sterbegeld . Dagegen iſt das Sterbe⸗

geld dann nicht zu bezahlen , wenn der Tod erſt nach
Beendigung der Krankenunterſtützung eingetreten iſt , da

die Beſtimmung des §S 20 Abſ . 3 nur für Perſonen gilt ,
welche „ als Mitglieder der Kaſſe “ erkrankt ſind .

Die zweite — von Großh . Verwaltungsgerichtshof
angenommene und für uns daher zunächſt maßgebende

—Anſicht geht dahin , daß das Sterbegeld in dem oben⸗

gedachten Fall nicht auszubezahlen iſt . Der Gerichtshof
ging bei ſeiner Entſcheidung von dem Geſichtspunkte aus ,

daß die in § 28 Kr. ⸗Verſ . ⸗Geſ. aufgeführten Unterſtützungs⸗
fälle von einander unabhängig ſind und daß die Ge⸗

währung der Unterſtützung in einem Fall nicht die Ver⸗

pflichtung nach ſich zieht , auch in einem weiteren Unter⸗

ſtützungsfall , ſelbſt wenn derſelbe der gleichen Urſache ent⸗

ſtammt , die geſetzliche Unterſtützung zu leiſten . Es ſind
alſo „Krankheit “ und „ Tod “ ſelbſt dann als zwei Unter⸗

ſtützungsfälle anzuſehen , wenn der Tod die unmittelbare

Folge der Krankheit war . Zur Unterſtützung iſt die

Kaſſe nur für den Unterſtützungsfall verpflichtet ,
welcher innerhalb 3 Wochen nach dem Ausſcheiden
aus der Mitgliedſchaft exiſtent wurde . Wenn nun der

Tod nach Ablauf der unter Umſtänden 13wöchigen
Krankenunterſtützung eintritt , ſo iſt die Vorausſetzung
für die Verpflichtung der Kaſſe zur Auszahlung des

Sterbegeldes nicht mehr gegeben . Noch weniger natür⸗

lich hat die Kaſſe für ein Sterbegeld aufzukommen , wenn

der Tod erſt nach Beendigung der Krankenunterſtützung
eintritt . Dagegen hat die Kaſſe Sterbegeld dann zu leiſten ,
wenn der Tod innerhalb der mehrerwähnten dreiwöchigen
Friſt eingetreten iſt , u. zwar ohne Rückſicht auf das vor⸗

her gemäß § 28 Kr . Verſ . ⸗Geſ. etwa bezahlte oder

bezahlte Krankengeld . ( Z. 1901 S . 18. )

leber das Heilverfahren.
(§S 18 des Invaliden Verſicherungs⸗ -Geſetzes. )

( Fortſetzung . )

Die Landes - Verſicherungs⸗Anſtalt Baden hat zum

Zwecke der Stellung von Anträgen auf Heilverfahren
ein beſonderes Formular für den Antrag der Kranken⸗

kaſſen und ein entſprechendes Zeugnis für den ärztlichen
Bericht gefertigt , welche Formulare z. Zt . folgende Faſſung
haben :
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Antrag auf Anordnung eines Heilverfahrens .
§ 18 des Invaliden - Verſicherungs - Geſetzes .

1. Vor⸗ und Zuname , Wohnort ( in Städten : Straße und Haus⸗Nr . ) , [1.

Geburtszeit , Geburtsort und Art der Beſchäftigung des Verſicherten .

2. Welche Angehörigen hat der Kranke bisher aus ſeinem Verdienſt

unterhalten ?

Es muß die Art der Beſchäftigung erſichtlich ſein , z. B. Schuſtergeſelle ,
Spinnereiarbeiter , Cigarren⸗, Maſchinenfabrikarbeiter , landwirtſchaftlicher
Taglöhner u. dergl . Es genügen die Angaben : Geſelle , Gehilfe , Fabrik⸗
arbeiter u. dergl . nicht.

1

Ifſt nach Anſicht der Krankenkaſſe Familienunterſtützung zu

gewähren ? Warum etwa nicht ?

3. Nummer und Markenzahl der laufenden Quittungskarte , ſowie [3.

Name der Verſicherungsanſtalt , auf welche ſie lautet ( die Karte

ſelbſt wolle uns nicht vorgelegt werden ) .

4. a) Tagesbetrag des Krankengeldes ? 4.

b) Tag des Beginnes und Tag des Endes des Krankengeldbezuges ?
e) Krankengeld auch für Sonntage ? Für Feiertage ?
d) Wenn das Bürgermeiſteramt Vorlage macht , ſo iſt anzugeben ,

5. Bei welcher Hilfskaſſe iſt der Kranke auch noch verſichert ? Be⸗

züge ſind wie bei Ziffer 4 a b und 3 anzugeben .

welcher Krankenkaſſe der Kranke angehört oder angehörte ?
S

6. Iſt die Krankheit durch Betriebsunfall verurſacht ? 6.

In welchem Betriebe ?

Anzeige erſtattet bezw . warum nicht ?

7. Wird das Heilverfahren befürwortet ? Warum etwa nicht ? Giebt 7.

das ärztliche Zeugnis über alle Fragen ausreichende Auskunft ?

Vorſtands wahrſcheinlich ?

Iſt gemäß § 76 b des Kr . Verſ . ⸗Geſ . der Berufsgenoſſenſchaft

Hat die Genoſſenſchaft Heilverfahren angeordnet ?

Ift Herſtellung dauernder Erwerbsfähigkeit nach Anſicht des

8. Iſt der Kranke nach 5, 6, 7 und 8 der anderſeitigen Anleitung 8.

verſtändigt ?

betreffeud das Heilverfahren füin⸗nnnnnnnnnnnnPPGGG0000æ

4.

10.

Welche Kranken⸗ oder Heilanſtalt , Bad , Inſtitut u. dergl . wird 5.

V ˙˙ Der Vorſtand 5

Aeußerung des behandelnden Arztes 1

FZZ2Zʒ2 .

„ Welches iſt die Art und der derzeitige Stand der Krankheit ? 11
Iſt eine etwaige Lungenerkrankung tuberkulöſer Natur ?

Iſt die Erkrankung die Folge eines Unfalles ? In welchem

Betrieb ? Bei welchem Vorgange ?

Was iſt bisher zur Heilung geſchehen ? 2.
War der Kranke ſchon einmal in einer Lungenheilanſtalt ? In

welcher ?

Wie lange beſteht die Krankheit ?
Warum iſt etwa das Heilverfahren nicht ſofort bei Beginn der

Krankenkaſſenunterſtützung beantragt worden ?

a) Iſt als Folge der Krankheit lang dauernde Erwerbsunfähig⸗ 4. .

keit zu beſorgen ?
b) Kann durch ein Heilverfahren in einer Kranken⸗ oder Heil⸗ b. Die Herſtellung dauernder Erwerbsfähigkeit iſt :

anſtalt dauernde und erhebliche Erwerbsfähigkeit hergeſtellt ſehr wahrſcheinlich

erden ?
wahrſcheinlic Das Zutreffende iſt

wer wenig wahrſcheinlich zu unterſtreichen .
unwahrſcheinlich

e) Oder kann dieſer Erfolg auch ohne Anſtaltsbehandlung er⸗ 85

reicht werden ?

vorgeſchlagen ?

Iſt der Kranke noch in Arbeit ? Seit wann nicht mehr ? 6.

Leidet der Kranke oder ſeine Familie an anſteckenden Krankheiten , 5

welche in die Heilanſtalt übertragen werden könnten ?

Beſteht bei der Kranken etwa Schwangerſchaft , in welchem Monat ? 8.

a ) Iſt der Kranke bereit , dem vorgeſchlagenen Heilverfahren ſich

zu unterziehen ?
b) Iſt z. B. wegen Krankheit der Angehörigen , Niederkunft der b.

Frau eu dergl . Unterbrechung des Heilverfahrens zu beſorgen ?

Rät der Arzt , das Heilverfahren zutreffendenfalls gegen den [10.

Willen des Kranken anzuordnen ?
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Bei Lungentuberkuloſe .
11. Befindet ſich der Kranke im :

J. Stadium leichte , höchſtens auf das Volumen eines Lappens
oder zweier halben Lappen ausgedehnte Erkrankung . Leichte

Erkrankung : diſſeminierte Herde , die ſich phyſikaliſch durch leichte

Dämpfung , rauhes , abgeſchwächtes veſikuläres oder leicht

bronchiales Atmen und feines und mittleres Raſſeln kundgeben :
II . Stadium : leichte , weiter als I., aber höchſtens auf das

Volumen zweier Lappen ausgedehnte Erkrankung oder ſchwere ,

höchſtens auf das Volumen eines Lappens ausgedehnte Er⸗

krankung .
Schwere Erkrankung : Compakte Infiltrate und Cavernen ,

welche ſich durch ſtarke Dämpfung , tympanitiſchen Schall , ſtark

abgeſchwächtes ( unbeſtimmtes ) bronchiales oder amphoriſches
Atmen , mittleres und grobes , klangloſes und klingendes Raſſeln

kundgeben.
III . Stadium : Bei allen Erkrankungen , die über II . hinaus⸗

gehen , kann ein Heilverfahren nur bewilligt werden , wenn

der behandelnde Arzt dasſelbe durch eine eingehende Begründung

befürworten kann .

12. Sind Tuberkelbazillen im Sputum feſtgeſtellt worden ?

13. a) Beſtehen regelmäßige Nachtſchweiße ?
b) Lungenblutungen ?
c) Wie hoch iſt die Körpertemperatur ?

14. Allgemeine Eigenſchaften : a) Erbliche Belaſtung ?
b) Ernährungszuſtand ?
c) Kräftezuſtand ?
d) ꝓhtiſiſcher Habitus ?
e) Alkoholismus ?

15. Beſtehen oder beſtanden früher noch andere Erkrankungen ?

a) der Lunge ?
b) des Kehlkopfs ?
c) des Herzens ( Klappenfehler ) ?
d) am Bruftfell ?
e ) in Magen und Därmen ?

f) der Lymphdrüſen ?
g) an Knochen und Gelenken ? Bewegungsorganen ?
h) an der Haut und an Schleimhäuten ? Lupus ? 5

i ) Harnorgane ? Iſt der Harn frei von Eiweis und Zucker?
k) an Geſchlechtsorganen ( Syphilis ) ?
Y Fiſteln ( Maſtdarmfiſteln ) ?

16. Welche der unter 15 genannten Krankheiten beruhen vermutlich

auf tuberkulöſer Grundlage ?

17. Wurde für die Begutachtung eine zeitraubende Unterſuchung des

Sputums oder des Harns vorgenommen ?

18 . Verpflichtet ſich der Kranke , in einer Lungenheilanſtalt bis zu
13 Wochen und , wenn nötig , noch länger zu bleiben ?

3jj Deit efnn

115
Der Kranke befindet ſich im Stadium und ergiebt die

phyſikaliſche Unterſuchung folgendes :

12.

13.

Htorgens ? s iitiäs3s35 Gheidssßßß

14.
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Der behandelnde Arztt
( Name und Wohnort des Arztes wolle leſerlich angegeben werden . )

Nach der Verordnung vom 21 . Mai 1885 dürfen Aerzte Sendungen , ſoweit ſie für den öffentlichen Dienſt beſtimmt ſind , mit der

Bezeichnung „ portopflichtige Dienſtſache “ der Poſt unfrankiert übergeben , müſſen aber die Beurkundung beiſetzen :

„ In Ermangelung eines Dienſtſiegels “ mit Unterſchrift und Bezeichnung des Abſenders als Arzt .

Auf der zweiten Seite des Antrages ſind die weſent⸗

lichen Beſtimmungen verzeichnet , welche auf die Einleitung
und Durchführung des Heilverfahrens zu wiſſen erforder⸗

lich ſind , welche nachſtehend folgen :

Anleitung .

1. Die Landesverſicherungsanſtalt Baden iſt befugt , für erkrankte

Verſicherte ein Heilverfahren anzuordnen , wenn als Folge der

Krankheit langdauernde Erwerbsunfähigkeit zu beſorgen iſt und

nur durch das Heilverfahren einigermaßen erhebliche und dauernde
Erwerbsfähigkeit erhalten bezw . wiederhergeſtellt werden kann .

Der Antrag auf Heilverfahren iſt in der Regel bei dem Vorſtand

derjenigen Krankenverſicherung , Kranken⸗ oder Hilfskaſſe anzu⸗

bringen , welcher der Kranke angehört oder bis zum Beginn der

Krankheit angehört hat .
Ausnahmsweiſe kann der Antrag auch bei einer anderen Stelle

( Bürgermeiſter ) gemacht werden .
3. Der Antrag auf Einleitung eines Heilverfahrens ſoll ſofort bei

Beginn der Erkrankung geſtellt werden .

—— rrCr˖·˖··˖·˖·

4. Der Antrag und die ärztliche Aeußerung ſoll unter Verwendung

der feſtgeſtellten Fragebogen eingebracht werden .

5. Der Kranke wolle nach § 22 des Invalidenverſicherungsgeſetzes
belehrt werden . Der Kranke hat , wenn er ſich dem Vollzug des

Heilverfahrens ohne geſetzlichen Grund entzieht , insbeſondere , wenn

er ſich gegen den Rat des Arztes aus der Heilſtätte entfernt , zu

gewärtigen , daß ein ſpäterer Anſpruch auf Invalidenrente ganz
oder teilweiſe abgewieſen wird , wenn die Erwerbsunfähigkeit durch

dieſes Verhalten veranlaßt iſt . Auch wolle der Kranke darauf
hingewieſen werden , daß die Kur in einer Lungenheilſtätte mindeſtens
13 Wochen , oft länger zu dauern hat .

6. Der Kranke wolle aufmerkſam gemacht werden , daß in Lungen⸗

heilanſtalten , abgeſehen von Leibwäſche , warme Kleider , warme

Ueber⸗ und Unterkleider , Decken , Hausſchuhe , weiche Kappe , waſſer⸗

dichte Schuhe , Regenſchirm , Zahnbürſte u. dgl . dem Kranken im

Sommer und im Winter notwendig ſind . Sollte der Kranke

warme Kleider nicht beſitzen , ſo müßte er nötigenfalls die Armen⸗

pflege um Beſchaffung ſolcher Kleider angehen , da die Landes⸗

verſicherungsanſtalt zu ſolchem Aufwand nicht befugt iſt .
7. Verlangt der Kranke Reiſegeld , ſo iſt ſtets nur das Reiſegeld für

die Reiſe in die Heilanſtalt zu bewilligen . Das Geld für die
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Reiſe aus der Anſtalt nach der Heimat erhält der Kranke , ſoweit
nötig , ſeiner Zeit von der Kranken⸗ oder Heilanſtalt . Wir werden
den Betrag der zu zahlenden Reiſevergütung in der Regel bei der

Einberufung mitteilen . Wo dies nicht möglich iſt , kann die Be⸗

rechnung der Eiſenbahnfahrkoſten nach dem grünen Kursbuch für
die badiſchen Eiſenbahnen ( Kilometerzeiger ) leicht erfolgen . Für
den Kilometer ſind 1,5 Pfg . zu berechnen . — Bis zu 5 Pfg . wird

nach unten , von 5 Pfg . und mehr nach oben abgerundet . — Für
Fuhrwerk , Begleitung und Zehrgeld ſind jedenfalls Ausgaben
nur bei dringendem Bedürfnis zu machen .

Die Reiſekoſten ſind ſofort nach der Gewährung unter Beilage
der Quittung des Verſicherten bei uns anzuforden , damit Doppel⸗
zahlung vermieden wird .

8. Die Landesverſicherungsanſtalt vollzieht das Heilverfahren in der

Regel durch Zuweiſung des Kranken in eine Kranken⸗ oder Heil⸗
anſtalt .

Zu der teilweiſen Deckung der Koſten der Anſtaltspflege hat
diejenige Krankenverſicherung , Kranken⸗ oder Hilfskaſſe , welche und

ſo lange ſie Unterſtützung zu leiſten verpflichtet iſt , das Kranken⸗

geld an die Verſicherungsanſtalt zu bezahlen .
Für die Krankenverſicherungen , welche überhaupt kein Kranken⸗

geld gewähren , berechnet ſich der Beitrag für Verpflegung in der

Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes .
Von Perſonen , welche gegen Krankheit gar nicht verſichert

ſind , wird ebenfalls ein Beitrag in der Höhe der Hälfte des orts⸗

üblichen Tagelohnes in Anſpruch genommen ; für die Zahlung iſt
nötigenfalls Bürgſchaft zu leiſten .

Von dem Beitrag der Krankenkaſſen kommt in Abzug , was

gemäß § 7 des Kr . ⸗Verſ . ⸗Geſ . und § 18 des Inv . ⸗Verſ . ⸗Geſ . zur
Unterſtützung der Familie zu zahlen iſt . Im Falle dringender
Rot kann der Familie das ganze Krankengeld belaſſen werden .

Wenn neben einer Zwangskaſſe eine Hilfskaſſe Unterſtützung
zu leiſten hat , ſo kommt die Hilfskaſſen⸗Unterſtützung ganz den

hilfsbedürftigen Angehörigen , ſonſt zur Hälfte dem Kranken und

zur anderen Hälfte der Verſicherungsanſtalt zu.
Durch die Vorlage des Antrages auf Heilverfahren verpflichtet

ſich jede Krankenkaſſe , den Beitrag zu den Heilverfahrenskoſten
in der bezeichneten Höhe zu leiſten .

Iſt die Verpflichtung der Krankenkaſſe zu Ende , ſo geht das

Heilverfahren und die Familienunterſtützung auf alleinige Koſten
der Verſicherungsanſtalt .

Auf Grund dieſer Anträge wird dann von Seiten

der Landesverſicherungsanſtalt Entſcheidung darüber ge⸗

troffen , ob das Heilverfahren zur Durchführung gebracht
wird , oder ob es abzulehnen ſei .

Nach § 18 Ziffer 3 des Inv . Verſ . ⸗Geſ. gehen bei

Einleitung eines Heilverfahrens durch die Landesver —

ſicherungsanſtalt bei Verſicherten , welche der reichs - oder

landesgeſetzlichen Fürſorge unterliegen , von Beginn des

Heilverfahrens an bis zu deſſen Beendigung die Ver⸗

pflichtungen der Krankenkaſſen gegen den Verſicherten auf
die Verſicherungsanſtalt über . Die Krankenkaſſe hat dieſer

Verſicherungsanſtalt Erſatz zu leiſten , in Höhe desjenigen
Krankengeldes , welcher der Verſicherte von der betreffenden

Krankenkaſſe für ſich beanſpruchen konnte .

Nach § 18 Ziffer 4 des Inv . ⸗Verſ . ⸗Geſ. iſt während

des Heilverfahrens von Seiten der Landesverſicherungs⸗
Anſtalt für ſolche Angehörige der Verſicherten , deren

Unterhalt dieſer bisher aus ſeinem Arbeitsverdienſt be⸗

ſtritten hat , eine Unterſtützung auch dann zu zahlen , wenn

der Kranke der reichs - und landesgeſetzlichen Kranken⸗

verſorgung nicht unterliegt bezw . die Kaſſe nicht mehr

pflichtig iſt .

Dieſe Angehörigen - Unterſtützung beträgt , ſofern der

Verſicherte der reichs - oder landesgeſetzlichen Kranken⸗

fürſorge bis zum Eingreifen der Verſicherungsanſtalt

auferlag , die Hälfte des für ihn während der geſetzlichen

7 6

Dauer der Krankenunterſtützung maßgebend geweſenen
Krankengeldes ; im Uebrigen ein Viertel des für den Ort

ſeiner letzten Beſchäftigung oder ſeines letzten Aufenthaltes
maßgebenden ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tage —
arbeiter . Wenn der Verſicherte Invaliden - Rente erhält ,
kann dieſe auf die Familien - Unterſtützung angerechnet
werden . — Dies iſt aber bis jetzt von Seiten der Landes⸗

verſicherungsanſtalt Baden noch wenig erfolgt .
Bei nachgewieſener Bedürftigkeit und wenn Not in

der Familie herrſcht , kann die Familien⸗Unterſtützung
über die Hälfte , bis zum vollen Betrage des Kranken⸗

geldes erhöht werden .

Auch die zu dem Heilverfahrensantrage nötigen
ärztlichen Zeugniſſe werden von der Landesverſicherungs —
anſtalt Baden honoriert und nach erfolgter Prüfung des

Geſuches direkt zur Zahlung an die Herren Aerzte ange⸗

wieſen . Ebenſo werden auch die nach und von der Heil⸗
anſtalt aufgewendeten Reiſekoſten von der Verſicherungs⸗
anſtalt bezahlt bezw. erſetzt .

Wie oben erwähnt , nimmt die Landesverſicherungsan⸗
ſtalt von den Krankenkaſſen das laut Krankenkaſſenſtatut der

betreffenden Kaſſe zuſtändige einfache Krankengeld in An⸗

ſpruch für die Dauer der Unterſtützungspflicht
der Krankenkaſſe , während die Familien⸗ - Unterſtützung ,
welche durch Vermittlung , der Kranken - bezw . Gemeinde⸗

kaſſen vorſchüßlich zu zahlen iſt , für die ganze Dauer der

Kur , alſo eventuell über die Dauer der Krankenunter⸗

ſtützungspflicht der Krankenkaſſe hinaus zu gewähren iſt .
Nach jedem abgeſchloſſenen Heilverfahren gehen ohne

Weiteres , den Krankenkaſſen Abrechnungen über das be —

endete Heilverfahren zu , ſowie Abſchrift des ärztlichen
Berichtes über den Erfolg der Heilbehandlung .

Für jedes Kalenderjahr erſcheint ein Geſchäftsbericht
ſeitens der Landesverſicherungsanſtalt , in welchem unter

Anderem über das Heilverfahren eingehende Mitteilungen
gemacht werden . Begé .

Anfragen und Antworten .

Zur Rubrikenordnung .

Gegen N. N. iſt eine Polizeiſtrafe von 5 Mk . —

worunter 3 Mk . Schadenserſatz — erkannt und dieſer
Betrag unter Zuſchlag von 10 Pfg . Zuſtellungsgebühren
in Einnahme , 1 Mk . 50 Pfg . Anzeigegebühren , 3 Mk .

Schadenserſatz und 10 Pfg . Zuſtellungsgebühren in Aus⸗

gabe angewieſen . Wie bezw . unter welchen Rubriken hat
die Verrechnung zu erfolgen ?

Antwort ;

Zu buchen ſind : Die Geldſtrafe mit 2 Mk . unter

§ 7a , der Schadenserſatz mit 3 Mk . und die zum Erſatz
gelangte Zuſtellungsgebühr unter Rechg . ⸗Abtg. III , S8 12,

40 ; die Anzeigegebühr unter § 29 . Msr .

4
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Gebühren der Gemeinde⸗

beamten betr .

In der Gemeinde N. haben vor mehreren Jahren
die Gabholzberechtigten beſchloſſen , das Gabholz alljährlich
zu verkaufen und den Erlös nach Abzug der Aufbereitungs⸗
koſten an die Gabholzberechtigten zu verabfolgen .

Haben in dieſem Falle Bürgermeiſter und Ratſchreiber
für Verſteigerung ſowie der Rechner für Beſorgung des

Auszahlungsgeſchäfts beſondere am Erlös in Abzug zu

bringende Gebühren zu beanſpruchen ?

Antwort :

Der hier in Frage ſtehende Beſchluß der Gabholz —
berechtigten iſt nicht wohl vereinbar mit der Vor⸗

ſchrift des §S 111 der G. ⸗O. Jedenfalls könnte ein der⸗

artiger Beſchluß nur auf dem in § 104 der G. ⸗O.

bezeichneten Wege zu Stande kommen . Iſt ein ſolcher
Beſchluß in rechtsgiltiger Weiſe gefaßt worden , ſo voll —

ziehen die Gemeindeorgane nicht einen privaten Auf⸗
trag der einzelnen Gabholzberechtigten , dem ſie ſich etwa

entziehen könnten , ſondern einen Beſchluß , zu deſſen Aus⸗

führung ſie verpflichtet ſind . In einem ſolchen Falle

dürfte ein Anſpruch auf Gebührenbezug nicht begründet ſein .
Anders läge die Sache , wenn die Gemeinde den

einzelnen Gabholzberechtigten das ihnen zukommende Holz⸗
quantum zugewieſen hätte und dann von dieſen die Ver⸗

äußerung beſchloſſen würde . Mit der Ueberweiſung des

Holzes an die einzelnen Bezugsberechtigten und dem Voll⸗

zug der hiemit zuſammenhängenden Geſchäfte hat die

Gemeinde ihren Verpflichtungen Genüge geleiſtet . Die

Bürger ſind in die Lage geſetzt , ihr Bürgerholz an ſich
zu nehmen ; wollen ſie das Holz verſteigert haben , ſo iſt

dieſes eine private Angelegenheit von ihnen und ſind die

von ihnen hiezu in Anſpruch genommenen Gemeinde⸗

beamten nicht verpflichtet , dies ohne Vergütung zu thun .
Msr .

Müſſen Verſteigerungs⸗ und

Verpachtungsprotokolle vom

geſamten Gemeinderatunter⸗

ſchrieben werden ?

Nach § 137 der Gemeindeordnung ſind Vertauſch⸗
ungen , Verpachtungen und Veränderungen des Gemeinde⸗

guts in der Kultur vom Gemeinderat zu genehmigen .
Iſt es nun notwendig , daß die Verſteigerungs - und Ver⸗

pachtungsprotokolle ſowie die Protokolle über Vergebung
von Arbeiten vom Geſamtgemeinderat beſonders unter⸗

ſchrieben werden oder kann in der dem Protokoll beige⸗
fügten Dekretur auch die Genehmigung des Protokolls

erblickt werden ?

Antwort :

Der § 137 der Gemeindeordnung trifft lediglich Be⸗

ſtimmungen über die Zuſtändigkeit des Gemeinderats

beziehungsweiſe des Bürgerausſchuſſes . Hinſichtlich der

Dekretur der hier in Frage ſtehenden Einnahmen und

Ausgaben ſind weitere Erforderniſſe für die Dekretur⸗

erteilung als für andere Poſten nicht vorgeſchrieben .
Die gemeinderätliche Dekretur — § 151 der G. ⸗O. —

iſt nicht blos eine Formſache , ſondern ſie bringt zum

Ausdruck , daß der Gemeinderat die betreffende Einnahme ,
oder Ausgabe billigt , d. h. genehmigt . Dies ſetzt eine

Prüfung des betreffenden Poſtens durch den Gemeinde⸗

rat voraus ; man kann alſo in der Regel in der gemeinde⸗

rätlichen Dekretur auch die Genehmigung des derſelben

zu Grunde liegenden Vorgangs erblicken .

Sehen jedoch die Protokolle über die Verpachtungen
etc . ausdrücklich die Genehmigung des Gemeinderats vor ,

ſo wird deren alsbaldige beſondere Einholung nicht zu

umgehen und dem Protokoll ein bezüglicher Nachweis bei⸗

zuſetzen ſein . Die Unterſchrift des geſamten Gemeinde⸗

rats iſt nicht erforderlich , dagegen der Hinweis auf den

betr . Sitzungsbeſchluß . Die Dekretur allein wird in dieſen

Fällen nicht bezw. nur dann genügen , wenn ſich aus

derſelben ergibt , daß der Gemeinderat die vorbehaltene

Genehmigung zu der Verpachtung in allen ihren Teilen

—alſo z. B. auch die Verpachtungsbedingungen , Bürgen
und dergl . — gegeben hat . Msr .

lokalen .

Das im Rathaus gelegene Geſchäftszimmer der Spar⸗

kaſſe N. enthält zugleich den Warteraum für die Kunden ;

die Kaſſenbeamten ſind von den letzteren durch eine Wand

mit Drahtgeflecht getrennt , an der zugleich der Schalter

angebracht iſt . An dieſem ſtehen nun bei ſtarken Kaſſen⸗

tagen die Kunden Mann an Mann und ein jeder hört
und ſieht genau , was der Andere mit der Kaſſe zu

thun hat .
Begreiflicherweiſe iſt dieſer Zuſtand für das Publi⸗

kum , das auf Geheimhaltung ſeiner Geſchäftsbeziehungen

zur Kaſſe beſonderes Gewicht legt , außerordentlich peinlich .
Wie könnte hier die Staatsbehörde für den Fall ein⸗

wirken , daß im Intereſſe des Publikums gegebene An⸗

regungen zur Abſtellung ſolcher Mißſtände erfolglos
wären ?

Antwort :

Die Staatsbehörde kann hier lediglich Anregungen

geben ; zu ſtaatlichem Einſchreiten der Staatsbehörden

fehlt es an einer geſetzlichen Grundlage .

Uebrigens werden die Sparkaſſenorgane , wenn die

amtlichen Anregungen wirklich ſachgemäß und durchführbar
ſind , ſich derſelben gegenüber kaum ablehnend verhalten ,

ſondern ſchon im Intereſſe der Kaſſe ſelbſt etwaigen Be⸗

ſchwerden der Einleger wohl gerne abzuhelfen bereit ſein .
Msr .

vom 8. Juli 1902 — den Aemtern mitgeteilt durch



Schreiben der Landesverſicherungsanſtalt vom 12 . Juli
d. Is . , Nr . 6907 — wurde der Grundſatz feſtgelegt , daß

ein erſtmaliger freiwilliger Eintritt in das Verſicherungs⸗

Verhältnis gemäß § 14 des Inv. Verſ. ⸗Geſ. nicht mit

rückwirkender Kraft ſtattfinden könne , wie dies aus der

Beſtimmung des § 146 Satz 2 a. a. O. etwa zu folgern

wäre . Die Markenklebung für die vergangene Zeit ſoll

nach obiger Entſchließung nur in dem Fall zuläſſig ſein ,

wenn nach dem Eintritt in die Selbſtverſicherung vor⸗

übergehend die Klebung unterlaſſen wurde ; hier iſt dann

Nachklebung auf 1 Jahr ſtatthaft .
Mit dieſer aus dem Wortlaut des § 14 herzuleiten⸗

den Rechtsauffaſſung harmoniert nun aber nicht die Be⸗

ſtimmung in Ziffer 30 der Anweiſung Großh . Miniſteriums

des Innern vom 20 . Dezember 1899 über die Quittungs⸗

kartenausgabe , wonach bei der Ausſtellung der erſten

Quittungskarte Formular B, alſo beim Eintritt in

die Selbſtverſicherung , in den Vermerk „ Verwendbar für

esZeit ſeit dennß ein mehr als ein Jahr rück⸗

liegender Zeitpunkt nicht eingetragen werden darf . Dem⸗

nach müßten für dieſes rückliegende Jahr Marken geklebt

werden dürfen .
Es wird um gefl . Auskunft gebeten , wie die genannte

Verordnungsbeſtimmung gegenüber der Entſcheidung des

Reichsverſicherungsamtes auszulegen iſt ?

Antwort :

Die Vorſchrift in Ziffer 30 der Kartenausſtellungs⸗

anweiſung iſt ganz gleich zu handhaben , wie die Be⸗

ſtimmungen Ziff . 5 —8 der erwähnten Anweiſung . Bei

den Pflichtverſicherten iſt unter Ziff . 7 Abſ . 6 der An⸗

weiſung auch vorgeſchrieben , daß der Vermerk „ Verwend⸗

bar für die Zeit ſeit dem . ten . . . . zur Ausfüllung

kommen ſoll , aber nur dann , wenn in die Karte

f eeh ihber Ausſtellung Marken

einzukleben ſind . Sonſt iſt der Vermerk zu durch⸗

ſtreichen . Ganz genau iſt auch bei Ausſtellung der Karten

Form . B zu verfahren mit dem , daß der Vermerk nach

der obigen Entſcheidung des Reichsverſicherungsamtes bei

der erſten Ausſtellung der Quittungskarte B durch⸗

ſtrichen wird , weil eine Nachbringung freiwilliger Bei⸗

träge für die Dauer eines Jahres unzuläſſig iſt . Bei

Ausſtellung einer weiteren Karte dagegen kann nötigen⸗
falls der Vermerk zur Ansfüllung kommen , wenn bei

einem bereits vorhandenen freiwilligen Verſicherungs —

verhältnis die Beitragsleiſtung unterlaſſen worden iſt .

In dieſem Falle iſt eine Nachholung der Beitragsent⸗

richtung noch innerhalb Jahresfriſt geſtattet und es kann

dann auf Wunſch der Vermerk zur Ausfüllung kommen .

Durch die oben erwähnte Entſcheidung des Reichs⸗

verſicherungsamtes iſt übrigens die Beſtimmung der Ziff .

30 der Kartenausſtellungsanweiſung nicht unverſtändlich

geworden , im Gegenteil es können jetzt keine Irrungen

mehr vorkommen . 8 .

Schreiber dieſes war von 1890 bis 1892 als Inci⸗

pient , von 1892 bis zum 1. September 1901 als Aktuar

— vom 30 . Mai 1900 ab etatsmäßig — im Staatsdienſt

beſchäftigt . Auf 1. September 1901 habe ich meinen

Dienſt als Ratſchreiber mit einem Gehalt von 2000 Mk .

( auch weitere 100 Mk . wandelbare Bezüge ) angetreten ,

bisher aber verſehentlich unterlaſſen , mich zur Fürſorge⸗

kaſſe anzumelden .

Von welchem Zeitpunkt ab kann ich nun Mitglied

der Fürſorgekaſſe werden und für welche zurückliegende

Zeit kann mir mein Einkommen angerechnet werden ? N.

Antwort :

Vorausgeſetzt wird , daß die Anſtellungsgemeinde des

Anfragers nicht in das in §S 2 des Fürſorgegeſetzes an —

geführte Verzeichnis aufgenommen iſt , da er andernfalls

mit Wirkung ſeines Eintritts als Ratſchreiber bezw . Aus⸗

tritts aus dem Staatsdienſte kraft Geſetzes der Fürſorge —

kaſſe beizutreten hatte und das Bezirksamt zur Anmeldung

bei dem Verwaltungsrat der Kaſſe verpflichtet geweſen

wäre . Auffällig iſt allerdings , daß bei einem Einkommen

mit über 2000 Mk . nicht eine Pflichtgemeinde in Frage

kommen ſollte ; denn Gemeinden , die derartige Bezüge

gewähren , ſind wohl meiſtens in dem genannten Ver⸗

zeichnis enthalten — mit Ausnahme der Stadtgemeinden
der Städteordnung .

Handelt es ſich thatſächlich um einen nur frei⸗

willigen Beitritt , ſo kann die Wirkſamkeit desſelben ge⸗

mäß § 5 Abſ . 3 des Fürſorge - Geſetzes erſt mit dem Tage

des Einlaufs der Beitritts - Anmeldung bei dem Ver⸗

waltungsrat der Fürſorgekaſſe beginnen . Bei der ſeiner⸗

zeitigen Ruhegehaltsberechnung käme hiernach die Zeit

von dieſer Wirkſamkeit an , ſowie jene Zeit , welche der

Beamte im badiſchen Staatsdienſte als etatsmäßiger

Beamter zugebracht hat (§S 12 Ziff . 3 des Fürſ . ⸗Geſ. )

zur Anrechnung . Die Dienſtzeit als Incipient und nicht

etatsmäßiger Aktuar , ſowie jene vom Austritt aus dem

Staatsdienſte bis zur Anmeldung zur Fürſorgekaſſe bliebe

außer Berechnung .

Sollte aber — gegen die Eingangs erwähnte An⸗

nahme —ein beitrittspflichtiger Dienſt in Frage

ſtehen , müßte die verſehentlich unterbliebene Anmeldung

alsbald nachgeholt werden . Die Wirkſamkeit würde in

dieſem Falle mit dem Dienſteintritt , ſelbſtverſtändlich
unter Nachzahlung der Beiträge für die ganze Dienſtzeit

als Ratſchreiber , beginnen . K.

Nach § 4 Ziffer 1 des Geſetzes über die Fürſorge

für Gemeindebeamte können Ratſchreiber mit einem Ein⸗
kommen von mindeſtens 500 Mk . der Fürſorgekaſſe frei⸗

willig angehören . Mein dienſtliches Einkommen ſetzt ſich
nun zuſammen ( ohne Nebengebühren ) :
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1) Gehalt als Ratſchreiber 400 Mk .

„ Waldmeiſter 59

„ Fondsrechner 50

„ Stiftungsſchreiber 30

5) „ Ratſchreiber einer Nebengemeinde 36 „

6) von dem Viehverſicherungsverein . 58

Summa 601 Mk .

Kann ich nun freiwillig der Fürſorgekaſſe beitreten ,

da meine Anſtellungsgemeinde nicht in das in § 2 des

Fürſorge⸗Geſetzes erwähnte Verzeichnis aufgenommen iſt ?

Ratſchreiber B in T.

Wan baworb

Das Zweckmäßigſte dürfte ſein , ſich alsbald bei dem

Verwaltungsrat der Fürſorgekaſſe für Gemeindebeamte

in Karlsruhe anzumelden , da erſt mit dem Einlauf der

Anmeldung bei dieſem die Wirkſamkeit des freiwilligen
Beitritts beginnt . Dieſer wird dann alles Weitere ver⸗

anlaſſen . Dem Anfrager würde damit koſtenlos die

ſicherſte Auskunft über ſeine Aufnahmefähigkeit erteilt

werden . Im Allgemeinen iſt zu bemerken :

Anrechnungsfähig ſind die oben unter Ziffer 1 —5

genannten Vergütungen , wobei vorausgeſetzt wird , daß
es ſich um weltliche Stiftungen handelt , denn nur

die Bezüge aus ſolchen können Anrechnung finden .
Es wäre aber erforderlich :

daß die Anſtellungsgemeinde ( Bürgerausſchuß ) dem Bei⸗

tritt zuſtimmt ,
daß die Anrechnung der Vergütungen als Stiftungsbe⸗
amter vom Stiftungsrat — falls der Gemeinderat nicht

zugleich Verwaltungsbehörde iſt — ſowie von der Auf⸗

ſichtsbehörde (§S 8 Ziffer 6d der Verord . vom 17 . Juni

1901 , Geſ . und Verordg . - Bl . S . 433 ) genehmigt wird .

Sind dieſe Vorausſetzungen vorhanden , ſo würde ,

da die obigen Dienſtbezüge mehr als 500 Mk . betragen ,
der Beitritt zur Fürſorgekaſſe keinen Anſtand haben .

Zu beachten wäre noch, daß dieſe Zuſtimmungen

nachgebracht werden können und nicht ſchon bei der An⸗

meldung vorhanden ſein müſſen . K.

Sonſtiges .

Aenderung des Grundbuch⸗

ausführungsgeſetzes .

Wir weiſen daraufhin , daß durch das badiſche Geſetz
vom 8. Juli 1902 ( Geſ. und Verordg . ⸗Bl. 1902 S . 179 ff. )
der erſte Abſatz des Grundbuchausführungsgeſetzes durch

nachſtehende Vorſchrift erſetzt wurde :

„ Für die öffentliche Beglaubigung von Anträgen
und ſonſtigen Erklärungen in den Fällen der § 8

29 , 30 , 32 der Grundbuchordnung ſind auch der

Bürgermeiſter und bei Abweſenheit des

Grundbuchbeamten der Hilfsbeamte
des ſtaatlichen Grundbuchamts am

Wohnſitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Antrag⸗

ſtellers oder des Erklärenden zuſtändig . “
Neu ſind dem bisherigen Rechte gegenüber die ge⸗

ſperrt gedruckten Worte . Die Befugnis zur öffentlichen

Beglaubigung in Grundbuchſachen iſt alſo jetzt auch dem

Hilfsbeamten d. i. dem Ratſchreiber verliehen .
Von Bedeutung für die Standesherrſchaften und die

Sparkaſſen iſt ferner die Ergänzung des § 25 des

Grundbuchausführungsgeſetzes . Dieſer Paragraph lautete

bisher :
„ Anträge und Erklärungen öffentlicher Behörden

in deren amtlichen Angelegenheiten bedürfen , wenn

ſie ordnungsmäßig unterſchrieben und unterſiegelt

ſind , dem Grundbuchamte gegenüber keiner Be⸗

glaubigung . “
Durch das genannte Geſetz vom 1. Juli 1902 erhielt

nun dieſe Vorſchrift nachſtehende Zuſätze :
„ Das Gleiche gilt hinſichtlich der Anträge und

Erklärungen der vom Juſtizminiſterium im Staats⸗

anzeiger bezeichneten oberſten Verwaltungsſtellen
der badiſchen Standesherrſchaften .

Den Verwaltungsbehörden der unter Gemeinde⸗

bürgſchaft ſtehenden Sparkaſſen ( Sparkaſſen⸗

kommiſſion , Gemeinderat , Verwaltungsrat , § 5 und

§ 10 Abſ . 2 des Sparkaſſengeſetzes vom 9. April

1880 ) kommt die Eigenſchaft öffentlicher Behörden
im Sinne des Abſatz 1 dieſes Paragraphen zu . “

*
d* *

Die Preisſteigerungen und

die Beamten .

Zu dieſem Kapitel ſchreibt die Zeitſchrift der badiſchen
und württembergiſchen Finanzbeamten :

Es iſt eine ebenſo betrübende als bedenkliche Er⸗

ſcheinung , daß in den letzten Jahren die Preiſe für den

nötigen Lebensunterhalt immer allgemeiner und immer

raſcher in die Höhe getrieben werden . Die Klagen der
Beamten brauchen keine beſondere Begründung mehr .
Der Staat kommt bei aller Bereitwilligkeit , die Eienkommen

ſeiner Beamten beſſer zu ſtellen , kaum mehr nach ; bis

eine Lücke geſchloſſen iſt , gähnen ſchon wieder zwei drei

andere und es läßt ſich gar nicht abſehen , wie dieſer Wett⸗

lauf enden wird .

Wer die Preistreibereien der letzten zehn Jahre auf⸗

merkſam beobachtet hat , wird zugeben müſſen , daß Syſtem
in dieſer Mache liegt . In dieſer Periode ſind nahezu
alle unentbehrlichen Gegenſtände des täglichen Lebens

ſamt Arbeitslohn auf eine drückende Höhe hinaufgeſchraubt
worden . Wenn dieſe Erſcheinung auch bei den Bekleidungs⸗

gegenſtänden weniger hart empfunden wird , weil man

ſie nicht ſo häufig kauft , ſo wirken die Preisſteigerungen
bei den Nahrungsmitteln um ſo empfindlicher , weil man .

ſie täglich zu fühlen bekommt und weil der Aufwand für

ſie 50 bis 709 des Einkommens der weitaus meiſten

˖ R
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Beamten erreicht . Wenn ſich zu dieſer Preſſerei noch die

Steigerungen der an einzelnen Orten ohnehin ſchon un⸗

erträglich hohen Mietzinſe für Mietwohnungen geſellen ,

ſo darf man ſich nicht wundern , wenn in einzelnen Be⸗

amtenklaſſen ſchon zeitweiſe von bitterer Not geſprochen

wird . Das für die Kinderwelt ſo unentbehrliche Obſt

hat bei allem Ueberfluß in den Städten ſchon eine Höhe

erreicht , die es jedem häuslichen Familienvater nahe legt ,

dieſe nahrhafte Kinderſpeiſe nicht mehr als Nahrungs⸗

mittel , ſondern nur noch als Luxusartikel zu betrachten .

Kaum ſind die Kohlen des berüchtigten Jahres 1901 ,

traurigen Angedenkens , verbrannt , da haben wir in den

größeren Städten die flotteſte Fleiſchteuerung , die ſich

denken läßt . Was wird nun dieſen Winter oder nächſten

Sommer an die Reihe kommen ?

Das Auffallendſte an der Preismache iſt der Umſtand ,

daß die Preiſe nach Ablauf der berechneten Teuerungs⸗

friſt nicht auf den alten Stand vor der Teuerung zurück⸗

kehren , ſondern daß ſie dann um einige Prozent höher

einſetzen und ſich dann auf dieſer Höhe weiter halten .

Die Preismacher und ihre Helfershelfer verfahren da ein⸗

fach nach dem alten Rezept Napoleons I . : man muß das

Unmögliche verlangen , um das Mögliche zu erreichen .

Zuerſt wird unter jammernder „ Begründung “ — und

was kann man denn nicht alles begründen ? — eine un⸗

geahnte Steigerung verkündet . Während die Klagen der

betroffenen Bevölkerungsklaſſen ertönen , während Reden

gehalten , Proteſte vom Stapel gelaſſen und Enqueten

veranſtaltet werden , ſtreichen die Preiskünſtler den einſt⸗

weiligen Profit ſchmunzelnd ein . Wird ihnen dann durch

die Unterſuchung der Boden zu heiß , dann ſinken die

Preiſe wieder , aber nicht auf den Stand vor der Teuerung ,

ſondern ſie bleiben um 5, 10 , 15 und 20 Pfg . höher

ſtehen und hier muß der Käufer aushalten .

Wie ſich einzelne Berufsklaſſen wehren , wiſſen wir

aus der alltäglichen Erfahrung ; allein die Beamten leiden

nicht weniger Not dabei als andere Bevölkerungsklaſſen ,

ſie kommen aber ſelten zum Wort . Uebrigens kann jede

Bevölkerungsklaſſe die Preisſteigerungen eher tragen , als

die Beamten . Denn jeder Gewerbetreibende , jeder Ar —

beiter , jeder Landwirt hält ſich gegen die Teuerung auf

irgend eine Weiſe ſchadlos durch Erhöhung des Preiſes

ſeiner Produkte , ſeiner Arbeitsleiſtung ꝛc. . . „ nur der

Beamte kann dies nicht , er ſteht ſchutzlos da nach jeder

Richtung hin . Um ſo mehr dürfen die Beamtenzeitungen

hier ſich auf eine Beſprechung einlaſſen , eben weil das

Beamtentum ſchon einen ſtarken Bruchteil der Geſamt⸗

bevölkerung bei uns ausmacht . Von größeren Tages⸗
blättern ſtellte u. a. dieſer Tage die „ Poſener Zeitung “

eine Betrachtung über dieſes brennende Thema an und

ſprach dazu folgende Gedanken aus :

Während nun Kaufleute , Gewerbetreibende , Handwerker und Ar⸗

beiter , alſo die allermeiſten und zahlreichſten Erwerbsgruppen , die

Verteuerung der Lebensmittel durch eine Preiserhöhung für ihre Er⸗

zeugniſſe und Leiſtungen ausgleichen können , iſt der Beamte hierzu

nicht in der Lage . Sein Gehalt bleibt dasſelbe , wie hoch auch die

Lebensmittelpreiſe emporgeſchraubt werden . Den anderen Berufs⸗

ſtänden gegenüber iſt demnach der Beamtenſtand ſtark im Nachteil .

Und wird ſein Einkommen thatſächlich auch aufgebeſſert , ſo entſpricht

dieſe Erhöhung im günſtigen Falle dem derzeitigen Preisſtande für

Wohnung und Nahrungsmittel . Mit der nächſten Steigerung iſt der

Nachteil ſoſort wieder da . Der Beamte kann den öfteren Preis⸗

ſteigerungen auf dem Markte nicht folgen , denn die Erhöhung ſeiner

Bezüge hängt von der Einſicht und dem Wohlwollen der Behörden
ab . Es iſt zweifellos , daß aus dem Mißverhältnis zwiſchen dem

Einkommen einerſeits und den teuer gewordenen Lebensbedürfniſſen

andererſeits dem Beamten äußerſt empfindliche Nachteile erwachſen

können und thatſächlich auch vielfach erwachſen . Abgeſehen davon ,

daß dieſer Zuſtand den Beamten unzufrieden macht , muß er auch

ſeine Leiſtungsfähigkeit beeinträchtigen , wobei Staat oder Gemeinde ,

die ihn beſolden , den Nachteil tragen . Wer ſich ſchlecht ernährt und

in minderwertigen Quartieren wohnen muß , der ſchädigt ſeine Ge⸗

ſundheit , und das führt ebenfalls zu geringeren Leiſtungen im Dienſt .

Weiter ſind den Beamten die Mittel verſagt , für ſeine geiſtige Fort⸗

bildung das aufzuwenden , was Beruf und Zeit von ihm fordern .

Weil ihm die nötige geiſtige Anregung mangelt , wird er in den ein⸗

ſeitigen Berufsgeſchäften verknöchert und dem Schablonismus ver⸗

fallen . Zur Abwendung der vorgeführten Nachteile giebt es nur ein

Mittel : die Gehaltsſkalen der Beamten müſſen mit den geſteigerten

Koſten der Lebenshaltung in Einklang gebracht werden . Es

erſcheint geboten , die Gehälter der Beamten in gewiſſen Zeiträumen
zu revidieren und daraufhin zu prüfen , ob ſie den vorliegenden

Teuerungsverhältniſſen entſprechen . Iſt letzteres nicht mehr der Fall ,
dann ſollte eine Neuregulierung zu Gunſten der Beamten , und den

Verhältniſſen entſprechend , erfolgen , auch ohne Drängen der Beamten .

Bei plötzlichen und ganz ungewöhnlichen Preisſteigerungen für not⸗

wendige Lebensbedürfniſſe , wie ſie für Fleiſch jederzeit hervortreten ,

ſollten den Beamten prozentuale „ Teuerungszulagen “ gewährt werden .

Von den Beamten wird treue Pflichterfüllung und vorbildliche Lebens⸗

führung verlangt . Er ſoll dem Staate eine Stütze ſein . Zu dieſer

Bedeutung kann der Beamte aber nur gelangen , wenn er vor wirt⸗

ſchaftlicher Schwächung , vor Schulden und kümmerlicher Lebens⸗

haltung bewahrt wird durch eine Bemeſſung ſeiner Bezüge bis zu

der Höhe , die dem Preisſtande der notwendigen Lebensbedürfniſſe

entſpricht .

Dieſe Vorſchläge ſind ſehr begründet und auch durch⸗

führbar , wenn die Grenzen der Teuerung ſicher zu be⸗

meſſen ſind . Außerordentlich mühſam bleibt eine ſolche

Arbeit , welcher ja eine ſorgfältige Enquette jeweils vor⸗

ausgehen muß , immerhin . Sehr verlockend wäre für den

Staat , dieſer Preistreiberei gegenüber dann auch die

Steuerſchraube wirken zu laſſen , obſchon auch das Be⸗

amtentum dabei wieder mitzahlen muß . Oder ſollten die

Preismacher allein die Millionen aufleſen dürfen ? In

den Händen der Staatskaſſe kommen die Gelder doch bis

auf den letzten Heller der Allgemeinheit zu gut , bei den

einigen Wenigen jedoch nicht . Gegen ſolche Ausbeuterei

muß ja der Staat ſchließlich doch auf irgend eine Weiſe

dem hilfloſen Beamtentum beiſpringen , da es dem Be⸗

amten unmöglich iſt , an dem Gewinn im Gewerbsleben

auch nur im Geringſten teilzunehmen . Da eine Hilfe

ohne Steuererhöhung vorausſichtlich nicht durchführbar

iſt , ſo müßte ſich die unternehmungsluſtige Geſchäftswelt

eben damit zurechtfinden . Die Poſition der Regierungen
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wäre leicht zu verteidigen . Findet die Geſetzgebung gegen

dieſes Treiben keine Mittel , dann hätte der Staat umſo⸗

mehr Grund , mit ſog . „ kleinen Mitteln “ ſeinen Beamten

nachzuhelfen , z. B. mit der Einrichtung , für ſämtliche
Beamte Dienſtwohnungen zu bauen u. ſ. w. Denn dem

ungeſunden Zuſtande , wie wir ihn ſeit einigen Jahren

haben , wo kein Sparen und kein Rechnen mehr hilft ,

muß doch irgendwie abgeholfen , oder einer Verſchlimmer⸗

ung vorgebeugt werden .

Einſtweilen aber thun die Beamten gut , — wie es

mit beſtem Erfolge ſchon in Norddeutſchland geſchieht —

ſich durch Zuſammenſchluß , Organiſationen aller Art ,

Vereinsthätigkeit ꝛc. . . . der drückenden Preistreiberei
auf eigene Fauſt zu erwehren . Hier hat ein Abſondern

keinen Zweck, alle ſind betroffen , alle müſſen ſich auch zu⸗

ſammenſchließen und eine Gruppe muß der anderen die

Hand reichen . Die Ideen und Projekte unſerer großen

Sozialpolitiker , die ſchon allenthalben Großes leiſten , ſollten

gerade jetzt mit aller Aufmerkſamkeit verfolgt , ihr Wirken

bereitwilligſt unterſtützt werden .

7*. **
N4

Zur Anregung des Sparſinns .

Wir drucken hier eine dem „ Vogtländiſchen Anzeiger “
aus ſeinem Leſerkreiſe zugegangene Betrachtung ab :

Wo ſind meine kleinen Erſparniſſe am ſicherſten auf⸗

gehoben ? Jeder , der es nur einigermaßen zu thun ver⸗

mag , ſollte allwöchentlich etwas zurücklegen , um einen

Notpfennig ſpäter zur Verfügung zu haben . Die Frage ,
„ Wo ſoll ich mein Erſpartes anlegeu ? “ iſt dahin zu be⸗

antworten : In der ſtädtiſchen Sparkaſſe . Man hüte ſich
vor den Geldgeſchäften , die einen hohen Zins verſprechen ,
denn hier kann es am leichteſten vorkommen , daß die

ganze Summe oder ein Teil verloren wird . Ein Vorur⸗

teil macht ſich allerdings zuweilen auch bei ſolchen , die

ihr Geld am liebſten auf die Sparkaſſe tragen , geltend .
Viele kleine Sparer meinen , den Herren Beamten der

Sparkaſſe wäre es nicht lieb , wenn kleine Beträge

einbezahlt würden . Ich muß darauf erwidern , daß ich
mir das Verhalten der Herren unſerer ſtädtiſchen Spar⸗

kaſſe daraufhin angeſehen habe . Ich habe gefunden , daß
die Höhe des Betrages nicht im ſtande war , auch nur

eine Geſichtsmuskel der Herren in Bewegung zu ſetzen .
Sie buchten mit demſelben Geſichtsausdruck 1 Mark , mit

dem ſie vorher 1000 Mark gebucht hatten . Ganz ebenſo

verhielt ſich der Herr Kaſſierer . Er ſtrich mit ebenſo

freundlicher Miene 1 Mark ein , wie er es mit 1000 Mk .

gethan hatte . Etwas unbequem iſt es für diejenigen , die

nicht viel Zeit zu ihrer Verfügung haben , wenn ſie etwas

lange warten müſſen . Dem ließe ſich dadurch abhelfen ,

wenn von ſeiten der Sparkaſſe Ende eines jeden Monats

bekannt gegeben würde , wie der Andrang an einem jeden
der vergangenen Monatstage geweſen iſt . Es könnte

zum Beiſpiel für Auguſt heißen : 2. , 4. , 7. , 11 . und 14 .
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ſchwach . Dann würde ſich leicht erkennen laſſen , an

welchen Tagen man ſeine Schritte nach der Sparkaſſe zu

lenken hat . ( Für die Steuereinnahme wäre eine ſolche

Veröffentlichung auch erwünſcht . ) Um dem unliebſamen

Vordrängen einzelner vorzubeugen , wäre eine Einrichtung ,
wie ſie an den Bahnhöfen beim Fahrkartenverkauf vor⸗

handen iſt , mit Freuden zu begrüßen . Durch die Polizei⸗

berichte wird man immer wieder davon in Kenntnis

geſetzt , daß armen , weiblichen Perſonen Geld ent⸗

wendet worden iſt . Bedauern kann ich die Verluſt⸗

trägerinnen eigentlich nicht , denn es iſt ein großer Leicht⸗

ſinn , viel Geld im Koffer der Schlafkammer aufzuheben .
Wie leicht iſt es , an einem Tage der Woche ſeine Er⸗

ſparniſſe der unfehlbar ſicheren Sparkaſſe zu übergeben .

Sparkaſſenbücher ſind vor Diebesfingern zwar auch nicht

ganz ſicher , werden aber , da ſie leicht zum Verräter werden ,

von Dieben lange nicht dem baren Geld gleich geachtet .
Mein Grundſatz ſoll künftig heißen : Ich will eine jede

Mark , die ich im Laufe der Woche übrig habe , der Spar⸗

kaſſe übergeben !
* *

**

Die Goldproduktion der Welt .

Nach dem Bericht von Roberts , dem Direktor der

Münze in den Vereinigten Staaten , hat ſich die Gold⸗

produktion der Welt im Jahre 1901 auf 401,053 Kilo⸗

gramm gehoben , die einen Geſamtwert von 1369 314850

Franks repräſentieren . Dieſe Zahlen bedeuten eine Ver⸗

mehrung von 15,143 Kilogramm oder 81800 000 Franks

gegenüber denen des Vorjahres , die zum großen Teil auf

Rechnung der Vereinigten Staaten kommen . Aber die

Zahl von 1899 iſt noch nicht wieder erreicht , die um

245 351000 höher iſt , als die von 1900 . Dieſer große

Verluſt in der Goldproduktion der Welt iſt natürlich

durch den Südafrikaniſchen Krieg und die Einſtellung der

Arbeit in den Randminen zu erklären . Von 1899 bis

1900 iſt die Goldproduktion in Südafrika von 376 Milli⸗

onen auf 38 Millionen gefallen . Die Produktion in

Auſtralien hat ſich um 20 Prozent vermehrt . In Kanada

verzeichnet man dagegen eine Verminderung von 15 Milli⸗

onen , die auf den Klondyke⸗Diſtrikt kommt . Andererſeits

hat ſich die Produktion Rußlands um 21 Millionen ver⸗

mehrt und ebenſo iſt in Südamerika ein Fortſchritt zu

verzeichnen , wo nur in Kolumbien die politiſchen Wirren

eine fühlbare Verminderung herbeigeführt haben .

3/2proz . Anleihe der Stadt

Konſtanz .

Nachdem die Stadt Konſtanz die Genehmigung zur

Aufnahme einer Anleihe im Betrage von 3000 000 Mk .

erhalten hat , ſind dieſe 3000 000 Mk . zum Handel an

der Berliner Börſe zugelaſſen und zum Preiſe von 99

Proz . zur Zeichnung aufgelegt worden . Die Anleihe iſt



zum größeren Teile zur Rückzahlung höher verzinslicher
Darlehen und im übrigen zur Deckung der Koſten ver⸗

ſchiedener ſtädtiſcher Unternehmungen beſtimmt . Die

Tilgung der Anleihe erfolgt vom Jahre 1912 ab bis

ſpäteſtens zum Jahre 1962 ; vom 1. März 1912 ab kann

die Stadt die Heimzahlung in beliebig ſtarker Weiſe vor⸗

nehmen . Die ökonomiſchen Verhältniſſe der Stadt ſind

günſtige , die Kapitalanlage in beſagten Papieren ( 2000

Mk. , 1000 Mk. , 500 Mk . und 200 Mk. ) alſo eine unbe⸗

dingt ſichere .
* *

*

Kaſſenkontrolle bei den württem⸗

bergiſchen Sparkaſſen .

Zur Sicherung einer geordneten Kaſſenführung und

wirkſamen Kaſſenkontrolle bei den unter Aufſicht des

Miniſteriums des Innern ſtehenden öffentlichen Körper⸗
ſchaften und Stiftungen hat das Miniſterium , wohl ver⸗

anlaßt durch die in der letzten Zeit ſich anhäufenden Fälle
von Unregelmäßigkeiten , ſchärfere Beſtimmungen getroffen ,
die ſofort in Kraft treten . Es verfügt zuerſt , daß die

Rechner verpflichtet ſind , von der beabſichtigten Uebernahme
jeder weiteren öffentlichen Kaſſe oder Privat - ⸗Verwaltung
( Vormundſchaft , Agentur u. ſ. w. ) der Vertretung der

Körperſchaft , in deren Dienſt ſie ſtehen , Anzeige zu er⸗

ſtatten , und , ſoweit dies erforderlich iſt , die Genehmigung
der betreffenden Körperſchaftsvertretung einzuholen .
Rechnern iſt die Vermengung der zu ihrer Verwaltung
gehörigen Kaſſengelder mit Geldern einer anderen öffent⸗
lichen Verwaltung oder mit Privatgeldern verboten , auch
dürfen die Amtsgelder nur in der zu ihrer Verwahrung
beſtimmten Kaſſe aufbewahrt werden . Monatlich iſt ein

Kaſſenſturz vorzunehmen ; die Verwaltungsbehörden wer⸗

den bei größeren Verwaltungen darauf Bedacht nehmen ,
daß alljährlich ein Monatskaſſenſturz in die Urlaubszeit
des Rechners fällt . Das Ergebnis des monatlichen
Kaſſenſturzes hat jeder Rechner ſpäteftens binnen einer

Woche ſeiner Verwaltungsbehörde anzuzeigen ( monatlicher
Kaſſenbericht ) . Wenn einer der Rechner mehrere öffent —
liche Kaſſen verwaltet oder als Vormund , Pfleger , Kon —

kurs⸗ , Zwangs⸗ - oder Nachlaßverwalter aufgeſtellt iſt , hat
ſich eine bei demſelben vorzunehmende Kaſſenreviſion ſtets
auf ſämtliche von ihm geführten , unter öffentlicher Auf⸗
ſicht ſtehenden Verwaltungen zu erſtrecken . Bei den Ge⸗

meinderechnern und Gemeindeſtiftungsrechnern , deren ordent⸗

liche Jahreseinnahmen 3000 Mark nicht überſteigen , iſt

jährlich mindeſtens ein unvermuteter Kaſſenſturz , bei allen

übrigen ſind jährlich mindeſtens zwei unvermutete Kaſſen⸗

ſtürze vorzunehmen . Die Vornahme dieſer Kaſſenſtürze

iſt Obliegenheit des Ortsvorſtehers ; bei größeren Ge—⸗

meinden kann ein Gemeinderatsmitglied abgeordnet werden .

Außerdem iſt bei den Gemeinderechnern und Gemeinde⸗

ſtiftungsrechnern aus Anlaß des Rechnungs⸗Abſchluſſes
ein Kaſſenſturz vorzunehmen . Ferner bleibt bei größeren

Stadtgemeinden es dem Gemeinderat überlaſſen , für die

einzelnen ſtädtiſchen Verwaltungen deren Eigenart ent⸗

ſprechende beſondere Kaſſenkontrollevorſchriften zu erlaſſen ,

welche inſoweit der Genehmigung des Miniſteriums des

Innern zu unterſtellen ſind , als ſie den Vorſchriften dieſer

Verfügung widerſprechen . Bei jedem Amtskörperſchafts⸗

rechner , insbeſondere bei dem Oberamtspfleger und dem

Oberamts⸗Sparkaſſier hat das Oberamt neben dem im §
83 des Verwaltungsedikts vorgeſchriebenen Kaſſenſturz des

Amtsverſammlungsausſchuſſes jährlich zwei unvermutete

Kaſſenſtürze vorzunehmen . Die Verwaltungsbehörden der

Körperſchaften und Stiftungen haben die Darlehens⸗

ſchuldner derſelben längſtens alle vier Jahre zu veran⸗

laſſen , ihre Darlehensſchuldigkeiten unterſchriftlich anzu⸗

erkennen . Auf Inhaberſchuldverſchreibungen erſtreckt ſich

dieſe Vorſchrift nicht . Darüber , ob dieſe Beurkundung

alljährlich oder in zwei , drei oder vier Jahren ſtattzufinden

hat , iſt von den Verwaltungsbehörden ausdrücklich Be⸗

ſchluß zu faſſen . Beſondere Beſtimmungen ſind noch für
die Kaſſenkontrolle bei den von den Körperſchaften be⸗

triebenen Sparkaſſen , insbeſondere den Oberamtsſparkaſſen ,

getroffen . Bei jeder Sparkaſſe , mit Rückſicht auf die

Größe ihres Vermögens , iſt ein Kontrolleur ( Gegenrechner )

aufzuſtellen . Der Kontrolleur hat insbeſondere für ſämt⸗

liche Spareinlagen und Kapitalrückzahlungen , ſowie für

ſämtliche Abhebungen im Konto⸗Korrent - oder Scheckver⸗

kehr gemeinſchaftlich mit dem Kaſſier zu beſcheinigen .
Er hat für alle von ihm zu kontrollierenden Einnahmen
ein gemeinſames Kontrollbuch oder für die verſchiedenen

Einnahmen geſonderte Kontrollbücher zu führen u. ſ. f.

Wenn der Kontrolleur beim monatlichen Kaſſenbericht
oder aus anderem Anlaß die Wahrnehmung macht , daß

Unregelmäßigkeiten entdeckt werden , hat der Kontrolleur

dem Oberamt und bei Gemeinde - Sparkaſſen dem Orts⸗

vorſteher Anzeige zu machen . Wenn irgend möglich , iſt

die Einrichtung zu treffen , daß der Kontrolleur ſtets gleich —

zeitig mit dem Kaſſier in dem Kaſſenzimmer anweſend iſt .

Schutz den Kaſſenbeamten .

Die „Sparkaſſe “ ſchreibt in ihrer Nummer 494 :

Es iſt in den letzten Nummern dieſer Zeitſchrift aus⸗

führlich die Frage erörtert worden , wie den Sparkaſſen⸗

einlegern ein größerer Schutz gegen Abhebung ihrer Ein⸗

lagen durch unbefugte Perſonen gewährt werden könne ,

und auch wir ſind der Anſicht , daß dieſe Frage für den

Kredit und die wirtſchaftliche Entwickelung der Sparkaſſen

von der höchſten Bedeutung iſt . Alle bislang vorgeſchlage —

nen Maßregeln laufen aber darauf hinaus , den Beamten

der Sparkaſſen ein größeres Maß von Verantwortlichkeit

aufzulegen , und hier möchten wir doch darauf aufmerkſam

machen , daß man auch den Bogen überſpannen kann . Im

Drange des Geſchäfts kann nur nach einer gewiſſen
Schablone gearbeitet werden , und das Spezialiſieren geht
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oft über die Menſchenkraft . Was Wunder , wenn im

Sturm und Drang des Geſchäfts der vielgeplagte Kaſſen⸗

menſch nicht nur das Intereſſe eines Einlegers , ſondern

auch ſein eigenes überſieht ! Daß auch letzteres nicht all⸗

zuſelten vorkommt , beweiſen die vielerorts billiger Weiſe

gewährten Mankogelder . Für größere Verluſte reichen

dieſelben aber nicht aus , und hier muß ſich der Sparkaſſen⸗
beamte darauf verlaſſen , daß ein gütiges Geſchick ihn vor

Schande und Elend bewahrt . Wir verzeichnen daher gern

einen Fall , in welchem der an einer Sparkaſſe verübte

Betrug ſeine gerichtliche Sühne gefunden hat , der davon

betroffene Kaſſierer aber mit einer Reihe von ſchlafloſen

Nächten abgekommen iſt . Daß der Fall nicht in Deutſch⸗

land , ſondern in Oeſterreich vorgekommen iſt , macht ihn
nur um ſo intereſſanter , weil er zugleich ein bezeichnendes

Licht auf die öſterreichiſchen Sparkaſſen - und Rechtsver⸗

hältniſſe wirft . Am 5. September d. J . ſtand als Ange⸗

klagter vor dem Schwurgericht zu Wiener⸗Neuſtadt der

Hausbeſitzer , Gaſtwirt und Bindermeiſter Franz Eſterer

aus Neunkirchen wegen Verbrechens des Betruges .
Der Angeklagte , am 24 . März 1852 in Neunkirchen ge —

boren , daſelbſt zuſtändig , verheiratet , wegen Uebertretungen

vorbeſtraft , ſoll nach dem Tenor der Anklage ſich einen

ihm vom zeitweiligen Kaſſier der Neunkirchener Sparkaſſe ,

Franz Albrecht , irrtümlich zu viel ausbezahlten Betrag von

10 000 Kronen angeeignet haben . Der vom Staatsan⸗

walt Dr . v. Waldſtein vertretenen Anklage iſt folgendes

zu entnehmen : Am 1. Juli l . Is . gegen 10 Uhr vormittags

erſchien Eſterer beim Schalter der genannten Sparkaſſe ,

um auf ſein Einlagebuch per 17394 Kr . einen zuvor ge⸗

kündigten Betrag von 16000 Kr . zu beheben . Den

Kaſſadienſt verſah an dieſem Tage als Direktionsmitglied
der Lehrer Franz Albrecht ; die Gegenſperre hatte der

Buchhalter Albert Binder . Der Sparkaſſendiener Wilhelm

Jungmeiſter entnahm der geöffneten eiſernen Kaſſe eine

Blechkaſſette , in welcher ſich das zum Auszahlen an die

Parteien erforderliche Geld befand . Der Kaſſier verglich
die Münzliſte mit dem Inhalte der Blechkaſſette , in der

ſich im ganzen 47000 Kr . befanden . Alles ſtimmte .

In der Kaſſette befanden ſich nebſt mehreren Goldmünzen
und kleineren Geldſorten in Silber und Nickel mehrere
Noten à 1000 fl. und 100 fl. , ſowie ein Paket mit Noten

à 100 fl. , welches mit farbiger Papierſchleife feſt umſpannt

war und das nach Behauptung der Anklage 100 Noten

enthielt . Die Aufſchrift der Schleife lautete : „ 100 Stück

B. N. à 100 fl. 10000 fl . “ Als Eſterer an die Reihe

der Auszahlung kam und dem Kaſſier den vom Buch⸗

halter liquidierten gelben Paſſierzettel vorwies , fragte ihn

der Kaſſier : „ Wie viel bekommen Sie ? “ Eſterer er⸗

widerte : „ 16000 Kr . “ Der Kaſſier reichte ihm das Geld

mit den Worten : „ So , da ſind 100 Stück Hunderter ,

macht 10000 , und 3 Stück Tauſender , zuſammen 16000 . “

Eſterer nahm das Geld und erwiderte auf die Frage

des Kaſſiers : „ Soll ichs nachzählen ? “ — „ Das iſt nicht

notwendig, “ zählte jedoch auf Wunſch des Kaſſiers allein

das Geld nach und ſagte nach einer Weile : „ Es ſtimmt ! “

Kurze Zeit , nachdem Eſterer fortgegangen war , machte
der Kaſſier zu ſeinem Entſetzen die Wahrnehmung , daß er

dem Eſterer irrtümlich um 10000 Kr . zu viel ausbezahlt

habe , nämlich das Paket mit hundert Stück Hundertern ,
das iſt 20 000 Kr. , und drei Tauſender , zuſammen 26000

Kr. , ſtatt 16000 Kr . Der Sparkaſſendiener Jungmeiſter

ging ſofort in die Wohnung Eſterers und machte ihn

aufmerkſam , daß ihm der Kaſſier zu viel ausbezahlt habe .

Eſterer , der nach der Angabe der Anklage die Mitteilung

des Dieners mit Ruhe aufnahm , entgegnete mit heiſerer
und leiſer Stimme : „ So viel ich bekommen habe , habe

ich noch im Schranke liegen . “
In dem Schranke lag im Sparkaſſenbüchel das Geld:

fünfzig Stück Hunderter und drei Stück Tauſender , zu⸗

ſammen 16000 Kr . Der Diener fragte Eſterer , wo er die

Schleife habe , mit welcher das Paket Hunderter umſpannt

war . Eſterer antwortete : „ Ich weiß nicht , wo die Schleife

hin iſt . “ Er blieb , als dann eine Kommiſſion bei ihm

erſchien , dabei , daß in dem Pakete Hunderter nur fünzig
Stück und nicht hundert Stück enthalten waren . Eine vor⸗

genommene Hausdurchſuchung blieb ohne Reſultat .
Es gelangt vor dem Schwurgericht nun eine Reihe

vom Verteidiger Dr . Ornſtein geführter Zeugen zur Ver⸗

nehmung , durch welche dargethan werden ſoll , daß vielfach

Irrungen bei der Auszahlung in der Neunkirchener Spar⸗

kaſſe vorkamen .

Der Bürgermeiſter und Vorſtand der Sparkaſſe in

Neunkirchen , Dr . Emil Stockhammer , giebt zunächſt an ,

daß er am 21 . Juni die Kaſſe ſkontiert ( verglichen ) habe .

Solche Reviſionen ſeien nur einmal vierteljährlich vorge⸗

nommen worden .

Dr . Ornſtein : Es ſollten , wie in anderen Inſtituten ,

auch manchmal unvermutete Reviſionen vorgenommen

werden ; dieſe ſind die maßgebenden . — Dr . Stockhammer :

Solche ſind aber nicht vorgeſchrieben . — Der Vorſitzende

richtet nun an den Zeugen die Frage über das Zuſtande —
kommen der Leumundsnote . — Zeuge : Die öffentliche
Stimme ſagt über Eſterer , daß er roh , geldgierig und

unbeliebt iſt . Das , was die öffentliche Meinung ſagt , iſt
als richtig in die Leumundsnote aufgenommen worden .

Staatsanwalt : Der Leumund iſt eben nichts anderes ,

als die öffentliche Meinung .
Eine Frageſtellung des Verteidigers über die von dem

Stellvertreter des Bürgermeiſters unterzeichnete Leu⸗

mundsnote führt zu einer längeren Diskuſſion . Der Vor⸗

ſitzende unterbricht dieſe mit den Worten : Wir kommen

vom Hundertſten ins Tauſendſte . Die Herren Geſchwore⸗
nen können auch ungeduldig werden . Endlich ſtellt der

Vorſitzende im Sinne des Verteidigers ſelbſt die Frage :

Wiſſen Sie aus eigener Wahrnehmung Thatſachen , auf

welche die Leumundsnote ſich ſtützen kann ? — Zeuge :

Erzählungen kenne ich genug , beweiſen kann ich nichts .

i .
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Aus eigener Wahrnehmung weiß ich nichts . — Dr . Orn⸗

ſtein : Das genügt mir .

Der nächſte Zeuge iſt der Bürgerſchul - Direktor und

Bürgermeiſter⸗Stellvertreter von Neunkirchen , Guſtav

Dietrich . Er erklärt , daß er die ihm vom Bürgermeiſter

eingeſchickte Note nicht ad personam , ſondern nur in

amtlicher Eigenſchaft fertigte . Auf wiederholtes eindring⸗

liches Fragen Dr . Ornſteins erklärt der Zeuge , daß er

perſönlich die Leumundsnote nicht vertreten wolle und

nicht könne , er habe ſich auch auf die amtlichen Informa⸗
tionen verlaſſen .

Dr . Ornſtein bemerkt zu dem Zeugen , daß er , da er

nach ſeiner Angabe den Eſterer zu wenig kenne , wohl

auch nicht die Leumundsnote hätte unterſchreiben dürfen .

Vorſitzender ( zum Verteidiger ) : Eine derartige Rigo⸗
roſität verlangen , heißt die Sache auf die Spitze treiben .

Ich gebe überhaupt nicht viel auf Leumundsnoten .

Streichen wir die ganze Frage des Leumunds und halten
wir uns nur an Thatſachen . Wir wollen nach anderen

Indizien vorgehen , als nach dieſen labilen Momenten .

Damit iſt das Zeugenverhör geſchloſſen .
Auf Antrag des Dr . Ornſtein gelangen nun die

Noten der Kredit⸗Inſtitute über die uſuelle Manipulation
mit Geldern bei der Auszahlung zur Verleſung .

Die Erſte Oeſterreichiſche Sparkaſſe berichtet dahin ,
daß Geldbeträge in Münzrollen oder in Notenpaketen vom

Kaſſier ſtückweiſe übergeben werden . Die Partei hat das

Geld dem Kaſſier ſtückweiſe vorzuzählen ; nur bei großem
Andrange kann der Kaſſier in Gegenwart der Partei das

Geld vorzählen .
Die Oeſterreiſch⸗ - Ungariſche Bank erklärt ebenfalls ,

daß Beträge in Paketen ſtückweiſe zuzuzählen ſind . Im
Auszahlungsraume werden die Parteien durch Plakate
darauf aufmerkſam gemacht , daß das Geld bei der Aus⸗

zahlung ſofort vor dem Kaſſier ſtückweiſe nachzuzählen iſt .

Die Bodenkredit⸗Anſtalt erklärt , daß bei Paketen von

Tauſend⸗Guldennoten die Zuzählung ſtückweiſe erfolgen
müſſe , und bei Banknoten mit kleineren Geldnoten jedoch
die Parteien zur Nachzählung aufgefordert werden . Dieſe
Pakete haben die Chiffern von zwei Kaſſenbeamten zur

Kontrolle ihrer Richtigkeit zu tragen . Wenn die Partei
die Nachzählung verlangt , hat ſie durch den Kaſſier in

Gegenwart zweier Diener zu erfolgen .
Damit iſt das Beweisverfahren geſchloſſen .
Staatsanwalt Dr . Ritter v. Waldſtein ſagt , der heu⸗

tige Straffall habe das größte Aufſehen weit über die

Grenzen des Geſchehniſſes hinaus wachgerufen , und zwar

wegen der Eigenart und der Pſychologie des Straffalles
und der beteiligten Perſonen . Schwierig iſt der Fall gar

nicht , er iſt ſehr einfach . Es handelt ſich um ein ſehr

leichtes Rechenexempel , daß zweimal fünfzig hundert iſt .
Er lege auf die Leumundsfrage des Angeklagten kein be⸗

ſonderes Gewicht , weil er ſelbſt nicht behaupte , daß es

ſich um ein planmäßiges raffiniertes Verbrechen handle ,

ſondern nur um die verbrecheriſche Ausnützung eines

unterlaufenen Irrtums . Der Staatsanwalt beſpricht die

einzelnen Verdachtsmomente und betont , daß der Kaſſier

Albrecht , der durch die verhängnisvolle Verwechslung der

Gulden⸗ und Kronenwährung in eine ſo fatale Situation

geraten ſei, der Typus eines redlichen und wahren Zeugen

ſei . Eſterer habe den Irrtum ſofort beim Zählen bemerkt ,

ſei ſtutzig geworden und ſtatt den rechten Weg zu wählen

und das Geld zurückzuerſtatten , habe er die Bahn des

Verbrechens betreten . Später habe er , um nicht vor den

Mitbewohnern die Schuld eingeſtehen zu müſſen , die That

geleugnet , und an dem Leugnen hartnäckig feſtgehalten .

Der Staatsanwalt begehrt die Verurteilung des Ange⸗

klagten . Nicht um einen Indizienbeweis handelt es ſich

hier , es liegt hier ein lückenloſer Schuldbeweis vor .

Der Vertreter der Neunkirchener Sparkaſſe , Dr . Weniſch ,

verwahrt das Inſtitut gegen einige abfällige kritiſche Be⸗

merkungen des Verteidigers und begehrt im Strafwege

den Zuſpruch von 10000 Kr . ſamt fünfprozentigen Zinſen

Doan bi d

Der Verteidiger Dr . Karl Ornſtein bemerkt , es handle

ſich in dem vorliegenden Falle darum , zu verhüten , daß ein

Unſchuldiger verurteilt werde . Die Anklage beruhe aller —

dings auf einem Indizienbeweiſe . Es iſt , erklärte Dr .

Ornſtein , vor allem nicht feſtgeſtellt , daß das Manko von

10000 Kr . gerade am 1. Juli laufenden Jahres entſtanden

iſt . Die Sparkaſſe behauptet es ; deren Angaben ſeien

jedoch mit Vorſicht aufzunehmen , weil ihr nicht der Vor⸗

wurf erſpart werden könne , daß bei ihren Einrichtungen

manches nicht in Ordnung ſei . Es ſei eine verfehlte Spar⸗

ſamkeit , ſtatt eines erprobten , fir angeſtellten Kaſſiers die

Direktions⸗Mitglieder unentgeldliche Kaſſendienſte leiſten

zu laſſen . Die Kontrolle ſei eine mangelhafte , die Revi⸗

ſion eine unzulängliche geweſen . Die zahlreichen Irrungen

bei den Auszahlungen an Parteien ſeien auffällig und ,

wie der vorliegende Fall zeige , für die Parteien geradezu

gefährlich . Es könne nicht gebilligt werden , daß der

Kaſſier die Kaſſe übernehme , ohne ſie zu zählen , daß er

Zahlungen leiſte , ohne ſich genau zu überzeugen , wie viel

er an die Parteien thatſächlich auszahle . Auf die Be⸗

ſprechung der Verdachtsmomente übergehend , bekämpft
Dr . Ornſtein des Näheren die Argumente der Staatsan⸗

waltſchaft , kritiſiert die Ausſagen der Belaſtungszeugen

und führt aus , daß die Perſönlichkeit des Angeklagten

ein ſo ſchimpfliches Verbrechen von ihm durchaus nicht

vorausſetzen laſſe .
Die Geſchworenen bejahten die Schuldfrage mit elf

Stimmen gegen eine . Als Eſterer das Verdikt aufzufaſſen

ſcheint , ringt er verzweifelt die Hände und ſinkt halb be⸗

wußtlos auf ſeinen Stuhl zurück .
Der Gerichtshof verurteilte Franz Eſterer zu vier

Jahren ſchweren Kerkers , verſchärft mit einem Faſttage

in jedem Vierteljahre und zum Erſatze von 10000 Kr .

ſamt Zinſen an die Neunkirchener Sparkaſſe .
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Bei der Strafbemeſſung war , ſo teilt der Vorſitzende ,

Vizepräſident Höberth , mit , auf den Umſtand Bedacht zu

nehmen , daß der Thäter ein vermögender Mann iſt und

daß durch ſein Vorgehen leicht eine andere Perſon , in den

Verdacht eines Verbrechers kommen konnte .

Verſchiedenes .
Wie man um ſein ſauer ver⸗

dientes Geld kommen kann .

In einem Vororte Potsdams , deſſen Bevölkerung

meiſt aus kleinen Leuten beſteht , wohnt ein ſchon betagtes

Ehepaar . Der Mann iſt Schreiber bei einem Rechts⸗
anwalt , die Frau ſtickte Kiſſen für ein großes Tapiſſerie⸗

Geſchäft und hatte hierdurch kleine Einnahmen , von denen

ſie jeden Monat ohne Wiſſen ihres Mannes eine kleine

Summe zur Sparkaſſe trug . Jetzt nach dreißig an Mühe

und Arbeit reichen Jahren hatte ſie 1240 Mark einge⸗

zahlt , wovon der Mann keine Ahnung hatte . Sie wollte

es ihm erſt offenbaren , wenn er arbeitsunfähig wäre .

Heute iſt das Sparkaſſenbuch ſpurlos verſchwunden und

es ſind Erhebungen über ſeinen Verbleib eingeleitet . Nach

Angaben der Frau hat ſie das Buch ſorgfältig gehütet
und bald hier bald dort in ihrer Wohnung vor den Augen

ihres Mannes verſteckt gehalten . Im Mai unternahm

ſie einen mehrtägigen Ausflug zu Verwandten . Damit

nun das Buch nicht geſtohlen würde , verſteckte ſie es im

Mülleimer zwiſchen Kohlblättern , in der Annahme , daß
es hier niemand ſuche . Als ſie nach acht Tagen von

der Reiſe zurückkehrte , dachte ſie nicht ſogleich an ihren

Schatz . Zu Beginn dieſes Monats beabſichtigte ſie wiederum

einige Mark in der Sparkaſſe einzuzahlen und erinnerte

ſich dabei an das eigentümliche Verſteck des Buches . Dieſes

war indes verſchwunden , da der Eimer in der Zwiſchen⸗

zeit mehrfach geleert war . Die Nachforſchungen haben

ergeben , daß es in andere Hände gekommen iſt und daß
dreimal je 300 Mark abgehoben ſind . Von dem Geld —

abheber fehlt jede Spur . Die Frau hat ein neues

Sparkaſſenbuch erhalten , doch iſt der urſprüngliche Betrag
um 900 Mark gekürzt. Sie will aber auch jetzt ihrem

Manne von ihren Erſparniſſen und von dem hier ge⸗

ſchilderten Mißgeſchick noch nichts mitteilen .

* 7
d*

Noteneinzug .

Die Einziehung der Noten der Bank für Süddeutſch⸗
land in Darmſtadt iſt im „Reichsanzeiger “ ſ. Zt . bekannt

gemacht worden . Die Noten können bis zum 31 . Dezbr.
1902 bei der Kaſſe der Bank für Handel und Induſtrie
in Darmſtadt und bei der Kaſſe der Filiale der Bank für

Handel und Induſtrie in Frankfurt a. M. gegen Bargeld

umgetauſcht werden . Nach dem 31 . Dezbr . 1902 hören
die mit der Firma der Bank für Süddeutſchland um⸗

laufenden Noten auf , Zahlungsmittel zu ſein ; dieſelben

behalten jedoch die Kraft einfacher Schuldſcheine und
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werden als ſolche bei der Kaſſe der Bank für Handel und

Induſtrie in Darmſtadt und bei der Kaſſe der Filiale der

Bank für Handel und Induſtrie in Frankfurt a. M. bis

zum Ablaufe des Jahres 1905 eingelöſt werden .

Erlasse , Entscheidungen u . dergl .
Die Invalidenverſicherung der

Induſtrielehrerinnen betr .

An ſämtliche Großh . Bezirksämter .
Ueber die Frage , ob im Falle des § 6 Abſ . 2 des

Invalidenverſicherungsgeſetzes auch dann Befreiung in An⸗

ſpruch genommen werden kann , wenn die Beſchäftigung
nur in beſtimmten Jahreszeiten zwar in mehr als 12

Wochen , aber in nicht mehr als 50 Tagen ſtattfindet , hat
Großherzogliches Miniſterium des Innern eine Entſchließ⸗
ung des Kaiſerlichen Reichsverſicherungsamtes herbeigeführt .
Es handelte ſich in dem zu entſcheidenden Falle um eine

Handarbeitslehrerin an einer Volksſchule , welche vom
November bis April jeden Jahres in 23 Wochen je an
2 Tagen , ſomit im Ganzen an 46 Tagen beſchäftigt war .

Wir geben unten eine wörtliche Abſchrift des Be⸗

ſcheides des Kaiſerlichen Reichsverſicherungsamtes .
Wir haben vor Erlaß des neuen Geſetzes viele

Rentengeſuche von Handarbeitslehrerinnen zurückweiſen
müſſen und wiſſen , wie ſchwer der Mangel der Ver⸗

ſicherungspflicht die Bewerberinnen getroffen hat . Um
nun unſererſeits Mißverſtändniſſe möglichſt auszuſchließen ,
glauben wir noch Folgendes hervorheben zu ſollen :

J . Die Handarbeitslehrerinnen ſind verſicherungs —
Pflichtig .

2. Nur die Handarbeitslehrinnen ſelbſt können um

Befreiung nachſuchen . Die Gemeindebehörde iſt
zu ſolchem Nachſuchen nicht befugt .

3. Wenn die Handarbeitslehrerin neben dem Lehr⸗
dienſte andere verſicherungspflichtige Lohnarbeiten
verrichtet : z. B. Näharbeiten in den Wohnungen
ihrer Kunden , hausgewerbliche Textilinduſtrie⸗
Arbeiten und dergleichen , ſo müſſen alle verſicher⸗
ungspflichtigen Tage zuſammengezählt werden .

4. So oft halten ſich die Gemeinden ſchwer belaſtet
durch die Verſicherungsbeiträge . Wenn Unterricht
in 23 Wochen erteilt wird , ſo ſind jährlich 23⁰30

Pfennige 6 Mark 90 Pfennige zu zahlen :
die Gemeinde 3,45 Mark

die Lehrerin 3,45 Mark .

Ob die Gemeinde Urſache hat , über einen

ſolchen Jahresbeitrag für ihre Lehrerin zu klagen ,
darüber glauben wir keine weitere Bemerkung an⸗

fügen zu ſollen .
5. Im Uebrigen iſt natürlich nach dem Bundesrats⸗

beſchluß vom 24 . Dezember 1899 und der Bad .
V. ⸗O. vom 6. Januar 1900 zu verfahren .

Verſicherungsanſtalt Baden 28 . 12 . 1900 Nr . 22671 .

Abſchrift .
Reichsverſicherungsamt .

Abt . für Invalidenverſicherung .
II . 9100 .

Auf das gefällige Schreiben vom 13. November 1900
J . Nr . 42 407 .

Berlin , den 18. Dezember 1900 .

2 Hefte .
Welche Auslegung Seitens anderer Behörden die Vorſchrift des

§ 6 Abſ . 2 des Invalidenverſicherungsgeſetzes gefunden hat , iſt bis⸗
her nicht bekannt geworden . Das Reichsverſicherungsamt verſteht
die Vorſchrift dahin , daß die Befreiung von der Verſicherungspflicht
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auch dann eintreten kann , wenn die Lohnarbeit im Laufe eines Ka⸗

lenderjahres zwar in beſtimmten Jahreszeiten für mehr als 12 Bei⸗

tragswochen , überhaupt aber für nicht mehr als 50 Tage übernommen

wird , daß es alſo , ſofern eine Perſon im Laufe eines Kalenderjahres

für nicht mehr als 50 Tage Lohnarbeit übernimmt , nicht darauf
ankommt , in welche Jahreszeit die Beſchäftigung fällt .

Die Vorſchrift des §S 6 Abſ . 2 a. a. O. gibt zwei Befreiungs⸗

möglichkeiten , einmal , wenn Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahres
nur in beſtimmten Jahreszeiten für nicht mehr als 12 Wochen über⸗

nommen wird , zweitens wenn die Lohnarbeit im Laufe eines Kalender⸗

jahres „überhaupt “ für nicht mehr als 50 Tage übernommen wird .

Die erſte Möglichkeit bezieht ſich daher auf eine Beſchäftigung nur

in beſtimmten Jahreszeiten , die andere auf ſolche während des Jahres

überhaupt .
Die erſtere würde für den vorliegenden Fall verſagen , denn die

Lehrerin wird nur in beſtimmten Jahreszeiten , nämlich im Herbſt ,

Winter und Frühjahr , beſchäftigt und ihre Thätigkeit erſtreckt ſich auf

mehr als 12 Wochen . Dies ſchließt jedoch nicht aus , daß ſie die

zweite Befreiungsmöglichkeit für ſich in Anſpruch nehmen kann .

Denn dafür , daß etwa die zweite Möglichkeit nicht mehr in Betracht

käme , wenn die erſte ausſcheidet , bietet die Vorſchrift weder nach ihrer

Faſſung noch nach ihrem Sinne einen Anhalt . Die zweite Möglich⸗
keit iſt aber nach der näheren Beſtimmung des Bundesrats in der

Bekanntmachung vom 24. Dezember 1899 Ziffer 2 Abſatz 1 c dann

gegeben , wenn die Beſchäftigung „ zwar zu beliebigen Jahreszeiten ,
aber insgeſamt an nicht mehr als 50 einzelnen Tagen “ ſtattfindet .

Hiernach ſcheidet für dieſe Möglichkeit die Frage , in welcher
Jahreszeit die Beſchäftigung ſtattfindet , ganz aus letztere kann be⸗

liebig in dieſer oder in jener Jahreszeit vorgenommen werden und

es iſt demgemäß ohne Einfluß , wenn ſie nur in einer Jahreszeit

ſtattfindet . In dieſem Sinne hat auch der Bundesrat die Befreiungs⸗

frage löſen wollen . Da die Lehrerin , um deren Befreiungsantrag
es ſich handelt , nur an 46 Tagen in einem Jahre beſchäftigt iſt , ſo

wird ihre Befreiung von der Verſicherungspflicht diesſeitigen Erachtens

nicht beanſtandet werden können .

gez . Gaebel .

Die Giltigkeit der Quittungs⸗
karten betr .

Indem wir auf § 46 und 135 des Invalidenver⸗
ſicherungsgeſetzes Bezug nehmen und auf Ziffer 27 —29

der Kartenanweiſung ( Bad . Geſ . ⸗Blatt 1899 Seite 989 )

hinweiſen , beehren wir uns zu bitten , die Gemeindebe⸗

hörden und Einzugsſtellen ( Krankenkaſſen ) auf Folgendes

aufmerkſam zu machen :
1. Alle Quittungskarten ſind als giltig zu behandeln ,

wenn Sie vor Ablauf von 2 Jahren vom Aus⸗

ſtellungstage an bei der Gemeindebehörde ( Bürger⸗
meiſter oder beſonderem Gemeindebeamten ) zur

Aufrechnung oder Verlängerung eingereicht worden

ſind .
2. Iſt die rechtzeitige Einreichung verſäumt , ſo iſt die

Quittungskarte ungiltig ; es iſt jede Verlängerung

unzuläſſig ; die Aufrechuung darf aber erfolgen ,

ſofern die Verſicherungsanſtalt auf Antrag bie

fortdauernde Giltigkeit anerkennt .

3. Die Einreichung der Karte iſt in erſter Linie Auf⸗

gabe des Verſicherten ſelbſt . Der Arbeitgeber
aber und die Einzugsſtellen ( Krankenkaſſe ) , welche
die Karte in Verwahr haben , werden ſich verpflichtet

fühlen müſſen , den Verſicherten zu der Einreichung

zu veranlaſſen oder die Einreichung Namens des

Verſicherten zu beſorgen .
Inwieweit die Einreichung auch für zurück⸗

gelaſſene Karten vollzogen werden will , muß dem

Ermeſſen der Einzugsſtelle anheimgegeben werden .

Wohlwollende Rückſichtnahme auf das Intereſſe
der Verſicherten wird ſich ſtets empfehlen .

4. Die Aufrechnung iſt für alle giltigen Karten zu⸗

läſſig , auch wenn ſie nur wenige Marken ent⸗

halten . ( S 28 Abſatz 3 der Kartenanweiſung . )

If

Die Aufrechnung hat nach Ziffer 10 —14 der

Kartenanweiſung ſich zu richten ( Bad. Geſ . Bl .
1899 Seite 981 ff.).
Die Verlängerung der giltigen Quittungskarten
eines Verſicherungspflichtigen 6e( Formular ) darf
nur vorgenommen werden , wenn für die Zeit
vom Ausſtellungstage an mindeſtens 20 Beitrags⸗
wochen einſchließlich anrechenbarer Krankheits⸗
oder Militärdienſtwochen nachgewieſen ſind .

Als Beitragswoche gilt jede Woche , für welche
eine Marke , pflichtig oder freiwillig geklebt iſt ;
doch zählen die für die Zeit vor dem Ausſtellungs⸗
tage geklebten Marken nicht mit .

Wenn für eine Karte der Nachweis der 20

Beitragswochen fehlt , ſo müſſen die für die Zeit
bis Ablauf der zwei Jahre fällig gewordenen
Marken alsbald eingeklebt oder der Verſicherte
unter Belehrung nach §S 46 des Invalidenverſicher⸗
ungsgeſetzes zum freiwilligen Einkleben der er⸗

forderlichen Marken veranlaßt werden . ( Vergl .
unten Ziffer 9. )

Iſt auf dieſe Weiſe der Mangel nicht zu

heben , ſo iſt die Verlängerung der Karte nicht
zuläſſig , es kann aber die Karte zur Aufrechnung
eingereicht werden . (Ziffer 4 oben . )

Jedenfalls wird auf die Verlängerung einer

Karte , die nur wenige Felder noch zum Einkleben

frei hat , zu verzichten und die Aufrechnung vor⸗

zuziehen ſein .
Die Form der Verlängerung iſt genau nach

Ziffer 27 der Kartenanweifung ( Bad. Geſ . ⸗Blatt
1899 Seite 989/90 ) einzurichten .

Die Quittungskarten für Selbſtverſicherung
( Formular B) dürfen überhaupt nicht verlängert
werden .

t eine Karte ungiltig geworden , ( Vergl . Ziffer
Woben ) ſo iſt genau nach Ziffer 28 der Karten⸗

anweiſung ( Bad. Geſ . ⸗Bl. 1899 S . 990 ) zu ver⸗

fahren .
Die Giltigkeitserklärung muß ſtets verſagt

werden , wenn die Anwartſchaft nach § 46 des

Inv . ⸗Verſ . ⸗Geſ. verloren iſt . ( Vergl . Ziff . 9 unten . )
Iſt die Anwartſchaft nicht verloren , ſo kann

und muß die Karte auch noch bei der ſpäteren
Inanſpruchnahme einer Rente oder Beitragser⸗
ſtattung für giltig erklärt werden .

Es liegt ſomit kein Grund vor , die Verſicher⸗
ten zu dem Antrage auf Giltigkeitserklärung zu

drängen . Wenn aber ein Verſicherter einen ſolchen
Antrag ſtellt , ſo muß er jedenfalls glaubhaft
machen , daß der rechtzeitige Umtauſch ohne ſein

Verſchulden verſäumt iſt . Lediglich auf Grund

der Behauptung , daß der Verſicherte das Geſetz
nicht gekannt habe , werden wir keine Giltigkeits⸗
erklärung mehr vollziehen .

7. Alle im Jahr 1899 oder früher ausgeſtellten
Karten müſſen aus dem Verkehr zurückgezogen
werden , da ſie die Giltigkeit bereits verloren haben
oder noch vor dem 31 . Dezember 1901 verlieren .

Die 1900 ausgeſtellten Karten verlieren die Giltig⸗
keit im Laufe des Jahres 1902 , alſo die in den

erſten Wochen des Jahres 1900 ausgeſtellten ſchon
in den erſten Wochen des Jahres 1902 . Soll für

dieſelben die Giltigkeit erhalten werden , ſo muß ,
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jetzt ſchon auf die rechtzeitige Einreichung gedacht
werden .

Bei dieſem Anlaß machen wir neuerdings auf den

Erlaß Großherzoglichen Miniſteriums des Innern
vom 15 . Juli 1901 Nr . 26 325 über den Verluſt
der Anwartſchaft aufmerkſam . Es iſt eine ſehr
ſchwerwiegende Beſtimmung , daß der Anſpruch
eines Verſicherungspflichtigen auf Fürſorge ver⸗

loren geht , wenn vom Ausſtellungstage einer

Quittungskarte an binnen 2 Jahren nicht wenig⸗
ſtens 20 Marken geklebt oder Krankheits⸗ oder

Militärdienſtwochen anzurechnen ſind . Es iſt aber

in jedem Falle möglich , vor Ablauf der 2 Jahre
die Zahl der Marken bis zu 20 zu erhöhen , da

für das letzte Jahre ſtets bis zu 52 Marken auf

freiwilligem Wege geklebt werden dürfen . ( § 146

des Inv . ⸗Verſ . ⸗Geſ. )
Daß im Falle der Selbſtverſicherung und

ihrer Fortſetzung zur Erhaltung der Anwartſchaft
40 Marken in 2 Jahren erforderlich ſind , wollen

wir hier der Vollſtändigkeit wegen erwähnen .

Krankheiten und Militärdienſtwochen kommen für
die freiwillige Verſicherung überhaupt nicht in Frage .
Weiter wollen wir noch darauf hinweiſen , daß die

Quittungskarten derjenigen Verſicherten , welche ſich
unter Rücklaſſung der Karten entfernt haben , einſt⸗
weilen aufzubewahren ſind .

Jedenfalls vor Eintritt der Ungiltigkeit muß
ſich der Arbeitgeber oder die Einzugsſtelle , bei

welcher die Karte hinterlegt iſt , ſchlüſſig machen ,
ob die Karte zum Umtauſch oder , ſoweit zuläſſig ,
zur Verlängerung Namens des Verſicherten ein⸗

gereicht werden will .

Will die Einreichung nicht vollzogen werden ,

ſind die Karten derjenigen Verſicherten , welche an

unbekannten Orten ſich befinden , an die Bürger⸗
meiſterämter zur Einſendung an die Verſicherungs⸗
anſtalt abzugeben . Dabei wolle auf die betreffende
Karte an geeignetem Orte geſchrieben oder aufge —
druckt werden : „zurückgelaſſen “ unter Angabe von

Stelle , Ort und Datum . Die Einzugsſtellen oder

Bürgermeiſterämter wollen ſich Verzeichniſſe dieſer
Verſicherten nach Namen , Geburtsort und Geburts⸗

zeit behalten . Später einlaufende Nachfragen nach
dieſen Karten ſind ſodann unter Beifügung der Ge⸗

burtszeit an die Verſicherungsanſtalt abzugeben .
Solchen Verſicherten , deren Aufenthalt bekannt

iſt , welche aber am Orte nicht mehr in verſicher⸗

ungspflichtiger Beſchäftigung ſtehen , ſind die

Quittungskarten zu überſenden bezw . zu übergeben .
Zutreffendenfalls kann auch die Uebergabe an die

Angehörigen des Verſicherten ( Eltern , Vormund ,

Ehegatten , Kinder und dergl . ) erfolgen . Die Ver⸗

ſicherten und die Angehörigen wollen dabei ſtets
nach §S 46 und 135 des Invalidenverſicherungs⸗
geſetzes belehrt werden .

Endlich müſſen wir hervorheben , daß die Quittungs⸗
karten nur dann in ſicherer Ordnung bleiben , wenn

Arbeitgeber , Einzugsſtellen und Gemeindebehörden
bei jedem Arbeitsantritt und jeder Meldung ſtets

auf Beibringung der laufenden Karte beſtehen ,
und ſoweit nötig , dazu Hilfe leiſten . Es iſt meiſtens
die Urſache von Unordnung darin zu erkennen ,

daß ſo oft ohne Vorlage der Vorkarten neue Karten

mit Nr . 1 oder ohne Nummer ausgeſtellt werden .

Aus dieſem ordnungswidrigen Verfahren er⸗

wachſen in der Regel ganz außerordentliche
Schwierigkeiten , welche vermieden werden könnten
und ſollten .

( Verſicherungsanſtalt Baden 28 . 10 . 1901 .
* *

Verſicherungspflicht des Auf⸗
wart⸗Hilfsperſonals im

Wirtſchaftsgewerbe betr .

An ſämtliche Großh . Bezirksämter .
Bei dem Betriebe von Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften ,

von Vereins - und Geſellſchaftslokalen und dergl . werden
bei außerordentlichen Anläſſen , wie Konzerten , Bällen ,
ſowie zur Ablöſung des ſtändigen Hilfsperſonals Aus⸗

hilfskellner und Kellnerinnen , Köche, Köchinnen etc . ete .

zugezogen , die für ihre Dienſtleiſtungen täglich nicht ge⸗
ringfügigen Lohn ( 1 —2 Mark ) Koſt und Trinkgelder
beziehen und oft in jeder Woche , wenn auch nur an einem
oder an 2 —3 Tagen beſchäftigt werden . Wir haben die

Wahrnehmung gemacht , daß dieſe Perſonen häufig zur
Invalidenverſicherung nicht herangezogen werden , trotzdem
deren Verſicherungspflicht begründet iſt . Es müſſen daher
für dieſe Perſonen die Beiträge zum Einzuge gelangen ,
ſo lange eine Befreiung derſelben auf Grund des § 6

Abſ . 2 des Geſetzes bezw . des Bundesratsbeſchluſſes vom
24 . Dezember 1899 nicht ſtattgefunden hat .

Wir bitten hiernach wegen Heranziehung dieſer Per⸗
ſonen zur Invalidenverſicherung die erforderlichen Feſt⸗
ſtellungen zu veranlaſſen , für die Beitragsleiſtungen der⸗

ſelben Anordnung zu treffen und dafür Sorge zu tragen ,
daß die Aufnahme in das Verzeichnis der unſtändigen

1 erfolgt und von Zeit zu Zeit eine Kontrole ſtatt⸗
indet .

( Verſicherungsanſtalt Baden 23 . 1 . 1901 . Nr . 731 J. )

Briefkaſten .
Hr . K. in Frdthl . Wenn Sie ſich mit noch anderen Perſonen

freiwillig in die Invalidenverſicherung aufnehmen laſſen wollen —

bei den von Ihnen geſchilderten Verhältniſſen kann dies nicht dringend

genug empfohlen werden — ſo haben Sie auf Folgendes beſonders

zu achten :

a) Freiwillig eintretende Perſonen dürfen das 40 . Lebensjahr

noch nicht vollendet haben und nicht mehr als 2 Lohnarbeiter in

ihrem Betriebe beſchäftigen ; es iſt denſelben eine Quittungskarte

nach Formular B auszuſtellen .

b) Die Lohnklaſſe iſt dem , der ſich freiwillig verſichert , freigeſtellt .

c) Der freiwillig Verſicherte darf für jede Woche eine Marke

einkleben , er muß aber um die Anwartſchaft aufrecht zu erhalten ,

während zweier Jahre nach dem auf der Quittungskarte verzeichneten

Ausſtellungstage mindeſtens 40 —jährlich alſo mindeſtens 20 —

Beiträge verkleben . Dies macht alſo z. B. in Klaſſe ! jährlich 2004

14 Pfg . = 2 Mk. 80 Pfg .
d) Für eine länger als ein Jahr zurückliegende Zeit dürfen

freiwillige Beiträge nicht verklebt werden .

e) Arbeitet der freiwillig Verſicherte vorübergehend ( § 4 Abſ . 1

des Geſetzes ) gegen Lohn , ſo darf er den hälftigen Betrag dem Ar⸗

beitgeber anfordern .

) Die freiwillige Verſicherung iſt auch im Auslande zuläſſig .

9) Es ſind ſtets Marken der Verſicherungsanſtalt des Aufent⸗

haltsortes zu verwenden .

ſcäheres über Erlangung der Anwartſchaft auf Rente , Berechnung

der Letzteren ete , findet ſich auf Seite 97 u. ff. ( beſ . auch Seite 121 )

dieſer Zeitſchrift .



Litteratur .

Im Verlag der J . Lang ' ſchen Buchhandlung in Karls⸗
ruhe iſt erſchienen :

Das Verkehrsſteuergeſetz
( vom 6. Mai 1899 nebſt Vollzugsvorſchriften und Erläuterungen )

von Finanzrat Zimmermann .
Um dem vorhandenen Bedürfnis nach einem Kommentar zum

Verkehrsſteuergeſetz zu entſprechen , hat es der Verfaſſer , der als Ver⸗
kehrsſteuerreferent bei der Steuerdirektion beſondere Veranlaſſung
hatte , ſich eingehend mit dem Geſetze zu befaſſen , unternommen , zu
den einzelnen Beſtimmungen die einſchlägigen Geſetzesmaterialien
( Regierungsbegründungen und Kommiſſiousberichte ) ſowie die er⸗
gangenen Entſcheidungen des Verwaltungsgerichtshofes und der oberen
Steuerbehörden einſchließlich der noch maßgebenden Erkenntniſſe und
Verfügungen zur früheren Accisordnung zuſammenzuſtellen und einige
ergänzende Erläuterungen anzufügen . Ein beigegebenes ausführliches
Sachregiſter bietet demjenigen , der die Geſetzesausgabe benützt , bei
Aufſuchung der für die einzelnen Fragen in Betracht kommenden
Beſtimmungen und Ausführungen willkommene Erleichterung .

*. *.

Von dem Unterzeichneten kann bezogen werden die amtlich em
pfohlenen neuen

Qnartier⸗ und Naturalleiſtungs⸗Vorſchriften
für die bewaffnete Macht im Frieden

enthaltend die Quartier⸗ und Naturalleiſtungsgeſetze mit allen Voll⸗
zugsvorſchriften im Wortlaut , und in neueſter Faſſung , mit allen
Liquidationsformularen und einer Anleitung zur Aufſtellung der
Liquidationen , nebſt neuer , alle Abänderu Sgeſ.

20. März und 7. Juli 1902 berückſichtigender
Dritte vermehrte Auflage . Preis kartoniert 3. 2 8

Wir bemerken , daß durch die Abänderungen von 1898 , 1901 Wid
1902 die frühere Auflage als veraltet und wertlos erſcheint .

Der Verfaſſer und Verleger :
C. Mathos , Amtsregiſtrator in Karlsruhe , Winterſtraße 50.

RAn unsere Leser !
Das ausführlich ausgearbeitete Inhaltsver⸗

zeichnis , das ſich auf die Jahrgänge 1901 und

1902 erſtreckt , wird mit der Februarnummer er⸗

ſcheinen . Die Schriftleitung .

Die Geschäftsstelle in heidelberg
iſt in der Lage , auf Anſuchen den Gemeinden

Adreſſen von tüchtigen Rechnungsſtellern
ſowie von ſolchen Rechnungsverſtändigen zu geben , die mit der

Anfertigung von Schuldentilgungsplänen betraut werden können .

30
Anzeigen . S = ⸗

Den titl . Gemeindebehörden
empfehle mein reichhaltiges Lager in

Impressen
für den täglichen Bedarl .

Meine ſämtlichen Formulare ſind auf gutes erſtklaſſiges Schreib⸗
papier gedruckt , raſche aufmerkſame und ſorgfältige Bedienung , billige

Herren Rechnungsstellern biete ich bei Abnahme
größerer Poſten ganz beſondere Vorteile .

— 0 0
Th . Schneider ' s Buchdruckerei

— Amprellen - Perlag —

in Engen (baden) .

Wer einen vorzüglichen garantiert echten

Schleuder⸗Honig
das Pfd . zu 20 Pfg . erhalten will , wende ſich an
einen der bedelltederen Imker des Landes — Herrn
Zollverwalter Kall in Bad . Rheinfelden .

Honig , Milch und Brot ,
Macht der Kinder Wangen rot .

Damit ſich jeder von der Zweckmäßigkeit überzeugen kann , ver⸗
ſenden wir auf unſere Gefahr und Koſten ohne jeden Kaufzwang

— 5 Tage auf Probe
unſere neueſten patentierten

Petroleum - Blühlicht - Brenner
Derſelbe iſt dem Gasglühlicht faſt gleich , paßt auf

jeder beſtehenden Petroleumlampe , blakt nicht , rußt nicht ,
Petroleumverbrauch cirea 1 Pfennig per 1 Stunde .

Wiederverkäufer Rabatt .
Preis mit Glühkörper und Cylinder Mk . 8 . —

Zahlung erſt nach Erprobung .
Hermann Hurwitz & Co. , Berlin C. , Saisaetstrasse

weiſen .

Hinweis. Der Geſamtauflage liegt eine Impreſſen⸗
Empfehlung der Firma Spachholz &E Erath in Bonn⸗
warzwald , an , auf die wir hierdurch noch ausdrücklichſt hin⸗

Zur gefälligen Beachtung !
Um Portoauslagen und Umſtändlichkeiten zu vermeiden , wolle man ſich in allen auf die Beſtellung und den Verſandt der

Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten an die

Geschäftsstelle :
D

Rmisrevident Zickel in Neidelberg
in allen übrigen auf den Inhalt der Zeitſchriftſich beziehendenAngelegenheiten aber an die

Schriftleitung in Konſtanz (echützenſtraße 20)
wenden . — An den Verlag in Engen ſind auf die Zeitſchrift ſich beziehende Sendungen nicht zu bewirken

5

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Heidelberg — Amtsrevident Bickel —
Schriftleitung in Konſtanz , Schützenſtraße 20. 215 Th . Schneider ' s Buchdruckerei in Engen .
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